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Einleitung.

Die vorliegendeArbeit zerfällt naturgemäß in drei Abschnitte:
die BesitzergreifungMeyenburgs durch Wallenstein, der Usur-
pator als Landesherr, die Wiedereroberung des Landes durch
die Herzöge.

Während zu den beiden ersten Theilen die große Menge

der gedrucktenQuellen mir genügendStoff bot, habe ich für den

dritten Abschnitt hauptsächlichdie Akten des Großherzoglichen

Geheimenund Hauptarchivs zu Schwerin benutzendürfen. Vor

allem kommenhier die Acta invasionum hostilium in Betracht,

ferner die Acta hoaagii, der Briefwechselder Herzöge, be-

sonders der des Herzogs Johann Albrecht von Meklenburg-

Güstrow mit dem Obersten von Lohausen und mit dem

schwedischenGesandten Dr. Jakob Steinberg in Hamburg,

schlichlichdie umfangreichenAkten über die langwierigen Unter-

suchungen,die von den Herzögennach ihrer Rückkehrgegen den

gefangenen Kammerregenten Heinrich Kustoß und mehrere in

WallensteinscheDienste getreteneMeklenburger geführt wurden.

Das Schweriner (des Herzogs Adolf Friedrich) Archiv ist

auch über die in Frage kommendeZeit im ganzen gut erhalten.

Dagegen ist das Archiv der Güstrower Linie, foweit es nach

dem Tode des letzten Herzogs (1' 1695) und der Auseinander¬
1*



setzungin Folge des Hamburger Vergleichs (1701) ohne rechte
Aufsichtin Güstrow belassen wurde, zum Theil im Laufe der
Jahre als herrenlosesund platzraubendesGut vernichtetworden,
bis in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts und in den 30er
Jahren des letztenJahrhunderts die Reste für das Schweriner-
Archiv gerettet wurden.

Wallensteinscheint sein meklenburgischesRegierungs-Archiv
mit sichgenommenzu haben, und mit diesenAkten werden auch
zahlreicheAktenstückeaus der Zeit der früheren Herzöge dem
Lande entzogen fein. Schon vor der BesitznahmeMeyenburgs
hatte er sein Augenmerk darauf gerichtet gehabt, den Herzögen
die Verfügung über ihre Archivalien zu entziehen; in einer
bei den Schweriner Homagialakten beruhenden, allgemein ge-
haltenen Aufzeichnungdessen, was bei der bevorstehendenEin-
nähme Meyenburgs alles zu geschehenhabe, findet sichauchschon
der Punkt: „Das Archivumalsbald zu versiegeln." Doch der
Verbleib der aus dem Lande geführten Archivalien ist bis jetzt
nochnichtaufgeklärt, da weder iu Wallensteinschennochin anderen
böhmischenPrivat-Archiven, soweit sie einzusehenwaren, etwas
davon gefundenwordenist. Bekanntist nur, daß imStatthaltern-
Archiv zu Prag unter dem Schlagwort Landtag sich meklen-
burgische Landtags- und niedersächsischeKreistagsakten (Hand-
akten des GüstrowschenKreistagsgesandtenDr. Alb. Hein) aus
den Jahren 1620—1628befinden,die zumeistaus demGüstrower
Archive, nur in wenigen Bündeln auch aus dem Schweriner
Archivestammenmüssen. Auch liegen dort noch, bisher leider
unerreichbar, Berichte des WallensteinschenStatthalters von
Wingersky über Gustav Adolfs militärische Fortschritte in
Meyenburg.

Was von WallensteinschenVerwaltungsakten im Archiv zu
Schwerin beruht, stammt meist aus dorthin abgegebenenRe-
gistraturen unterer Instanzen, ist also für eine allgemeineDar-
stellung von geringerem Werth. _Die Kammerregistratur, die
davon noch manches bessere, bei früheren Abgaben an das
Archiv als wichtigzurückbehalteneStück enthalten haben mochte,
wurde 1865 beim Brande des Regierungsgebäudes ein Raub
der Flammen, während das Archiv allein gerettet wurde.
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Von der benutztenLitteratur stelle ich in nachstehendemdie
Hauptwerke, die ich in den Anmerkungenin stark abgekürzter

Weise angeführt habe, mit ihren vollständigenTiteln in alpha-
betischerOrdnung zusammen.

Apologia, fürstlich mecklenburgische. Das ist: Hochnothwendige Vor-

antwortung vnd wolgegründete Deduclion der Vrfachen,

Warumb die .. Fürsten vnd Herren, Herr Adolph Friederich vnd

terr Hans Albrecht Gebrüdere, Hertzoge zu Mecklenburg ic. den

ertzog-Fürstenthumben vnd Landen nicht haben priviret vnd ent-

setzet werden können noch sollen. 1630.

M. J. de Beehr: Kerum Meclenburgicarum libri VIII, ed. Kappius.

Lipsiae 1741.

Ernst Boll: Geschichte Mecklenburgs mit besonderer Berücksichtigung der

Kulturgeschichte. Neubrandenburg 1855/56. II. Bd.

Robert Breyer: Wallensteins Erhebung zum Herzog von Mecklenburg.

Diss. Güttingen 1881.

Friedrich Förster: Albrecht von Wallenstein, des Herzogs von Friedland

und Mecklenburg ungedruckte Briefe und amtliche Schreiben aus

den I >hren 1627—34. 3 Bde. Berlin 1828—29. (Angeführt

als: Förster, Briefe.)

Friedrich Förster: Wallenstein, Herzog zu Mecklenburg zc., als Feldherr

und Landesfürst in seinem öffentlichen und Privatleben.

Potsdam 1834. (Förster, Wallenstein)

Friedrich Förster: Wallensteins Prozeß vor den Schranken des Welt-

gerichts und des k. k. Fiskus zu Prag. Leipzig 1844. (Förster,

Wallensteins Prozeß.)

David Franck: Altes und neues Mecklenburg. XIII. Buch. Güstrow

und Leipzig 17S6.

Anton Gindely: Waldstein während seines ersten Generalats im

Lichte der gleichzeitigen Quellen 1625—30. 2 Bde. Prag und

Leipzig 1886.

I. P. Hassel: Die Absetzung der Herzoge von Mecklenburg und die

Einsetzung Wallensteins zum Fürsten des Landes. In: Raumers

histor. Taschenbuch, 1867, IV. Folge, 8. Jahrgang.

Arthur Heinrich: Wallenstein als Herzog von Sagan. Breslau 1896

Adolf Hofmeister: Die Brüder Varmeier und die Ermordung des

Lbristen H. L. von Hatzfeld im Jahre 1631. Rostock 1888.

(Separat-Abdruck.)

O. Hunziker: Wallenstein als Landesherr, insbesondere als Herzog von

Mecklenburg. Programm der Cantonsschule in Zürich 1875.

Auch separat erschienen, hier nach der Quartausgvbe des Pro-

gramms angeführt.



Friedr, von Hurt er: Wallensteins vier letzte Lebensjahre. Wien 1862.
Jahrbücher des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthums-

künde. Schwerin.

H. H, Klüver: Beschreibung des Herzogthums Mecklenburg III. Ham-
bürg 1738—42.

0. Krabbe: Aus dem kirchlichen und wissenschaftlichen Leben Rostocks.
Zur Geschichte Wallensteins und des dreißigjährigen Krieges.
Berlin 1863.

K. Ch. Fr. von Lützow: Versuch einer pragmalischen Geschichte von
Mecklenburg. HI. Teil. Berlin 1835.

I. O. Opel: Der niedersächsisch-dänische Krieg. III. Band. Magde-
bürg 1894.

L. von Ranke: Geschichte Wallensteins. Leipzig 1869.

E. von Schaumburg: Wilhelm von Calckum genannt Lohausen. Elber-
seld 1866.

Otto Schulenburg: Die Vertreibung der mecklenburgischen Herzöge
Adolf Friedrich und Johann Albrecht durch Wallenstein und ihre
Restitution. Diss. Rostock 1892.

1. H. Spalding: Mecklenburgische öffentliche Landesverhandlungen, aus
öffentlichen Landtags- und Landeseonventsprotokolle» gezogen.
II. Band. Rostock 1795.

E. H. Zober: Ungedruckte Briefe Albrechts von Wallenstein und Gustav
Adolf des Großen. Stralsund 1839.
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1. Die Besitzergreifung Meyenburgs

durch WaUenstein.

Der Katholizismus hatte im Jahre 1626 auf der ganzen

Linie gesiegt,Graf Ernst von Mansfeld, Herzog Christian von

Braunschweig und zuletzt der König Christian IV. von Däne¬

mark waren unterlegen. Aber auch nach der Niederlage des

Dänenkönigs,des erwähltenOberstendes niedersächsischenKreises,

blieb der siegreicheTilly in Norddeutschlandstehen,um, gestützt

auf seine erdrückendeTruppenmacht, die religiösen Reaktions-

plane des Kaisers in den reichenStiftern dieser Länder zu ver-

wirklichen,und stand drohend südwestlichvon Meyenburg den

an der untern Elbe sich festsetzendenDänen gegenüber.

Von Südosten her aber nahte sichnoch eine andere Armee,

einer gewitterschwerenWolkevergleichbar,das Heer Wallensteins,

der nach Besiegung des Grafen von Mansfeld in Eilmärschen

aus Schlesienwieder gen Norden gegen die Dänen zog, deren

völlige Niederwerfung er seinem ligistischenNebenbuhlerTilly

nicht gönnte. Schlesien, Sachsen, Brandenburg waren vom

Feinde gesäubert, so blieb neben Pommern nur noch Meklen-

bürg übrig, dessen westlicheund südwestlicheTheile von den

Truppen König Christians besetztwaren.
Die meklenburgischenHerzöge Adolf Friedrich I. von

Schwerin und Johann AlbrechtII. von Güstrow selbst hatten

sowohl dem Kaiser wie ihren Landständengegenüberdes öfteren

erklärt, sie seien zu schwach,um die Dänen mit Waffengewalt

aus dem Lande vertreiben zu können. Auf friedliche Ver-

Handlungenaber ließ sich Christian IV.. gar nicht ein, rücksichts-

los ließ er durchseinenOberst-Wachtmeistervon Schlammersdors

am 3./I8. Januar 16271) den Westen Meyenburgs stimmtder

kleinen aber wichtigenElbsestungDömitz mit 400 Mann, die

allerdings sofort dem Befehl des meklenburgischenHauptmanns

Gerhard Oberberg unterstellt wurden, besetzen. Tilly blieb zu-

nächst bis zum Sommer 1627 ruhig in den Braunschweig-

LüneburgischenLanden stehenund schriebvon dort aus an die

Herzöge' von Meklenburg seine erfolglosen Briese und Er-

') Apologie, S. 328.



8

Mahnungen. Erst im Juli 1627 begann er seinen Vormarsch
gegen die Dänen und überschrittim August') die Elbe; zur
selbenZeit aber näherte sich auch Wallensteindem Lande, das
fast vier Jahre hindurchseinemunbeschränktenWillen unterthan
sein sollte.

Zunächstbetrat er selbstjedochdieHerzogthümernochnicht,
sondernschicktezweiseinerhervorragendstenOffiziere,denGrasen
HeinrichSchlickund den Obersten Johann Georg von Arnim,
voraus. Graf Schlickzeigte sofort, wie Wallensteinsich Tilly
gegenüber stellen wollte, indem er den Kommandantenvon
Dömitz, Gerhard Oberberg, bewog, die Festung durchAkkord
ihm zu übergeben. Die Kapitulation, in der Oberberg sehr
günstige Bedingungenerhielt, wurde am 21./31. August 1627
abgeschlossen/)obwohl Tilly schon seit einiger Zeit mit dem
HerzogeAdolf Friedrich wegen Einräumung der Festung ver-
handelt hatte. Durch denBesitzdieserStadt, der vertragsmäßig
allerdings nur für die Zeit des dänischenKrieges vorgesehen
war, schloßWallensteinden gefährlichenNebenbuhlervon einem
Eingreifen in die meklenburgifchenVerhältnisse,von dem ent-
scheidendenKampfegegenden Dänenkönigaus.

Hatte selbstTilly nochim November1627 die Ergebenheit
der Herzögedem Kaiser gegenübergerühmt, hatte im August
1627 Wallenstein zu ihrem Abgesandten Friedrich von Damnitz
gesagt, er habe keinen Befehl, einen Reichsfürsten,der das
Schwert gegen den Kaiser nicht gezückthabe, anzugreifen,so
ballte sichdas drohendeUnwetterdennocham Ende diesesselben
Jahres zusammenund sandte in seinen letztenTagen den ver-
heerendenBlitzstrahlaus. TrotzfreiwilligerUebergabevonWismar
und Poel an WallensteinsOffiziere,trotz vieler Verhandlungen
des mecklenburgischenAgentenam Kaiserhofe,Jeremias Pistorius
von Burgdorf, selbst durch eigens abgefertigte Gesandte
vermochtendie Herzöge nicht, den Sinn des Kaisers ihnen
freundlicherzu stimmen; stets warf er ihnen Ungehorsamgegen
seinenletzten,am 1627 erlaffenenBefehl, die dänischen
Truppen mit Gewalt aus dem Lande zu bringen, vor. Und
doch hatten die Herzögedieses-Schreiben nicht nur erst am
l./ll. August erhalten, sondern sie waren auch in der That
militärisch viel zu schwach,um den Befehl mit Aussichtaus
Erfolg ausführenzu können.

') Opel, III, S. 187.
2) Opel, III, S. 295.
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Wallensteinbearbeiteteinzwischenselbst und durch seine
Freunde am Kaiserhofedie leitenden Beamten des Kaisers
für seinenPlan, den er am 19./29. Oktober1627 dem Oberst¬
lieutenant von St. Julien ankündigte'):Absetzungder Herzöge
wegen Hochverrathsund BelehnungWallensteinsmit Mellen-
bürg zur Entschädigungfür seineausstehendenKriegsforderungen.
Zwei Parteien stritten lauge am Hofe des Kaisers über diese
Pläne und ihre Berechtigung,schließlichsiegteWallensteinmit
Hülfe des jesuitischenEinflussesbei dem engherzig-katholischen
Kaiser und schon am Ende des Jahres, wahrscheinlicham
9./19. Dezember1627/) übergab dieser in geheimerAudienz zu
Brandeis die HerzogthümerMeklenburgan Wallenstein,vorerst
allerdings,wie die für dieOessentlichkeitbestimmteUrkundeaus-
spricht, nur als Unterpfand für die von ihm vorgeschossenen
Kriegsgelder, „bis Sr. Liebden angeregte Kriegsunkostener-
stattet und bezahletworden"/) Johann von Altringer und

') Jahrb. 40, S. 93, Nr.

2) Diesen Tag macht Gindely (I, S. 365) als den richtigen geltend,

indem er der Khevenhüllerschen Aufzeichnung den Bericht entgegenstellt,

den der päpstliche Nuntius Caraffa bereits am 29. Dezember 1627 n. St.

über den Vorgang nach Rom richtete. Auch Wallenstein berichtet schon

am 20. Dezember 1627 n. St. aus Brandeis an Arnim über die

„Mutacion" mit Meklenburg: „allbereit ist es aecordirt". (Förster,
Briefe I, S. 16g, Nr. 100.)

3) So das Patent vom 1. Februar 1628 n. St., durch das Johann

Altringer und Reinhard von Walmerode als kaiserliche Kommissarien

und Exekutoren eingesetzt wurden. (Gedr. Förster, Briefe I, S. 291.)
Das Schweriner Archiv bewahrt bei den Homagialakten eine nicht ganz

vollständige Abschrift einer sog. Konzessionsurkunde über die Herzog-

thümer (leider ohne Datum), die sich inhaltlich enge an das Patent

anschließt, und in der gleichfalls die Herzogthümer Wallenstein „zu

einem währenden Unterpfands so lang unablöslich" übergeben werden,

„bis Se. Liebden angeregter Kriegesunkosten zu derselben billigmäßigen

Satissaction und Genügen wieder erstattet und bezahlet worden sein".

Diese Urkunde, die nach dem Fundorte namentlich auf Meklenburg be-

rechnet zu sein scheint, tritt also noch zu den von Gindely, I, S. 367 s.,
besprochenen Urkunden, in denen der Handel in Kaufesform ausgedrückt

wurde. (Der Kaufbrief vom 26. Januar 1628 n. St. ist gedruckt bei

Förster, Proceß, S. 91.) Obschon diese Form auch in die Oessentlichkeit

gelangte, wie des päpstlichen Nuntius Caraffa's Bericht nach Rom vom

12. April >623 (Gindely,!, S. 367) und ein Bericht an Oxenstierna vom

Mai 1628 (Axel Oxenstierna's Skrifter och Brefvexling II. Reihe, Bd. 10,

S. 112) beweisen, scheint in den Herzogthümern nur die Form des

Unterpfandes bekannt geworden zu sein. Die pfandweise Überlassung

des Bisthums Schwerin erfolgte auch am 26. Januar 1628 n. St. in

urkundlicher Form (Gindely, I, S. 367).
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Reinhard von Walmerodewurden als kaiserlicheKommissaream

^Februarabgesandt,um das kaiserlichePatent in Meklenburg
zu verkünden,die Unterthanen ihres den Herzögengeleisteten
Treueideszu entbindenund auf Wallenstein,den neuen Herrn,
in der Pfandhuldigungzu verpflichten.

Man hatte vielleichtam Kaiserhofegehofft,daß die Herzöge,
aufs Höchstebestürzt, ihr Land sofort verlassen würden, um
hülfesuchendnach Dänemark oder Schweden zu gehen. Auch
Wallenstein hatte diese Hoffnung getheilt; denn er schrieb') am
6./I6.2) November 1627 an Arnim, wenn der ältere oder der
jüngere Herzog nach Schwedenwollten, so solle er ihnen dabei
Helsen,er würde ihm, Wallenstein, damit einen großen Dienst
erweisen. Die Herzöge blieben jedoch zunächstim Lande, und
versuchtendurch verschiedeneGesandtschaftenan den Kaiser, an
Tilly, ja an Wallenstein selbst,sowie durch Bitten an mehrere
Fürsten um Jnterzessionalschreiben,diesen Beschluß des Kaisers
rückgängigzu machen.

Alles war vergebens. Die Kommissarewaren bereits Ende
Februar 1628 in Boizenburg an der Elbe eingetroffen und
Arnim hatte MeklenburgschonzumTheil besetzt. Am 3./13. März
rieth^)Herzog Adolf Friedrich seinem Bruder Johann Albrecht,
der stündlich auf das Eintreffen Arnims in Güstrow wartete,
wenn die kaiserlichenKommissareernstlichdie Pfandsumme von
700000 Thalern einforderten,so müßten sie ihre Schuldlosigkeit
einwenden, und daß ihre Gesandten am kaiserlichenHofe noch
auf Bescheidwarteten, sowie daß sie schonvieleTonnen Goldes
verloren hätten und das Geld nicht zahlen könnten. Wenn die
KommissareRitter- und Landschaftzusammenberiefen,so müßten
sie, die Herzöge, Gesandte an sie abschickenund auf die von
Kaiser und Reich den Herzögen ertheilten Regalien, wie das
jus convocandi subditos hinweisen, sowie auf die Anfangs
beim Einrücken der kaiserlichenArmee ihnen gegebenen Ver-
sprechungen,müßten ferner um Aufschub bitten und nochmals
beim Kaiser vorstellig werden. Wäre auch dieses nutzlos, so
müßten sie sich mit einer Protestation verwahren. Schließlich

') Förster, Briefe I, S. 139.
2) Wallenstein wendete stets den neuen Kalenderstil an, während

die protestantischen Herzöge von Meklenburg nach dem alten Stile
rechneten. Es sind daher hier stets beide Datierungen angegeben.

Schweriner Archiv: Acta invas. host. Vol. IX. Korrespondenz
zwischen den Herzögen Adolf Friedrich und Johann Albrecht.)
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riet!) er seinemBruder zur sofortigen Einberufung der Stände,
mit denen man auch wegen Erleichterung der Einquartierungs-
lasten sichbereden könnte.

Drei Tage später, am 6./16. März 1628, ertheilte der
Kaisers dem meklenburgischenAbgesandtenvon Plessen die kurze
Antwort, es bleibe zunächst bei seinem früheren Bescheide
und er müsse erst den Bericht der nach Meyenburg geschickten
Kommissareerwarten, ehe er sich auf weitere Verhandlungen
einlassenkönnte.

Altringer und Walmerode waren indessen, wie gesagt, in
Begleitung der Vertreters Wallensteins, nämlich des Obersten
Heinrich von St. Julien, des Di'. Justus Lüders sowie des
ör. HeinrichNiemann, in Boizenburg an der Elbe eingetroffen
uud hatten am 11./21. März die meklenburgischenLandstände

zum nach Güstrow zusammenberufen. Gegen diese Ein-

berusung legten die Herzöge sofort bei den Kommissarensowie

bei dem kaiserlichenAbgesandten in Lübeck,dem Grafen von
Schwarzenberg,Protest ein. Sie befahlen aber dann doch den
Ständen, die von ihnen zur Vertretung ihrer Rechtevor der
Kommissionden HofgerichtsassessorDi*.HeinrichSchuckmannals
Beistand erhalten hatten, aus Ergebenheit gegen denKaiser, der
Ladung Folge zu leisten.

Zahlreich fanden sich die Landstände an dem festgesetzten

Tage in Güstrow ein, und unter dem SchutzekaiserlicherTruppen

begannen im Schlossedie Verhandlungen^)über die Einsetzung
Wallensteins als Herzogs von Meyenburg, die Absetzungund

Vertreibung der angestammtenFürsten. Am reiste auch

der Herzog Adolf Friedrich nach Güstrow, wie er in seinem

Tagebucheangiebt/) um die Absichtender Kommissarezu erfahren

und, wenn möglich,zu hintertreiben.
Beide Herzöge baten um Aussetzungdes Kommissoriums,

da sie sichnochmals an den Kaiser zur Untersuchungder Sache

wenden und die Zahlung der Wallenstein zuerkanntenKriegs-

gelder selbst übernehmen wollten. Auch die Stände erklärten

sich zur Uebernahme dieser Schuld bereit und baten um eine

Frist von drei Monaten. Trotz aller Bitten aber erlangten sie

von den Kommissaren,die sich auf die ihnen gegebenenBefehle

') Apologie, Beilage Nr. 11.

S) Apologie, Beilage Nr. 3.

") Spalding II, S. 153 f.
4) Jahrbuch 12, S. 93.
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beriefen,nur einen Aufschubvou wenigen Tagen. Am
stelltendie Stände die Bedingung auf, daß sie unter dem neuenHerrn bei der augsburgischenKonfessionsowie allen Privilegienund Rechten erhalten blieben und es ihnen freistehe, sichderHerzögeanzunehmenund beim Kaiser für sie um Verzeihung zubitten. Die Kommissare lehnten eine uneingeschränkteBe-williguug dieser Bedingung ab: von einer solchenKonfirmationstehe nichts in ihrem Kommissorium, Meklenburg werde anWallensteinmit denselbenRechtszuständenübergehen,wie es dieHerzögeinne gehabt hätten. NachdemDr. SchuckmannNamensder Stände erklärt hatte, sie hätten von dem Obersten vonArnim gehört, daß ihre Herzöge sie des Gehorsams entlassen
hätten, erfolgte nochan demselbenTage 1628) unter Re-
fervation der Religion, Privilegien und Gerechtigkeiten dieHuldigung für den neueu PfandbesitzerMeklenburgs, Albrechtvon Wallenstein. Am folgendenTage wurde der Kommissions-
abschiedunterschrieben,daß die Herzöge binnen vierzehn Tagendie Residenzenräumen sollten. Es war dies eine Forderung,
auf deren Verwirklichung Wallenstein schon lange bei seinem
Stellvertreter St. Julien gedrängt hatte. Wie oben bereits er-wähnt, hätte er es gerne gesehen,wenn die Herzögeschon1627hätten „durchgehen" wollen zum Schweden oder sonst wo hin,da er sie nicht im Lande zu sehen begehrte/) wo sie zuvor
geherrschthaben; am f^^ruar 1628 befahl er in seinerdrastischen
Art dem Obersten St. Julien, die Fürsten unbedingt zu ent-fernen, „denn zween Hanen auf einem Müst taugen nicht
zusammen".2) Immer wieder drängte er in seinem Schreibendarauf, daß die Herzöge „per amor o per forza' aus demLande geschafftwürden, „quia salus suadet". Am 10./20.
April3) bewilligteer ihnen noch einen fünfzehntägigenAufenthalt
auf den Leibgedingsgüternihrer Gemahlinnen; aber auch dieHerzoginnenmüßten außer Landes gehen, könnten jedoch diese
Güter behalten uud durch eigene Beamte für ihre Rechnung
verwalten lassen. Am 11./21. Mai^) verlangte er wiederum
sofortigen Abzug, der denn auch am 12./22. Mai erfolgte/)

1) Förster, Briefe I, S. 139, S. 169 (10./20. Dezember 1627).2) Jahrbuch 40, S. 95.
s) Jahrbuch 40, S. 100.
4) Jahrbuch 40, S. 102.
6) Tagebuch Adolf Friedrichs, Jahrbuch 12, S. 94.
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Vor einer Frau aber mußte sich auch der eiserneWille Wallen-
steins beugen: trotz aller Befehle und Anfeindungen verließ die
verwittwete Herzogin-Mutter Sophie ihren Wittwensitz Lübz
nicht und setztees schließlichauch bei Wallensteindurch, daß sie
dort verbleibenkonnte. Am 14./24. Mai 1628') schrieb er an
St. Julien: „Was aber die alte Herzoginbetrist, solchesremitire
ich alles in des Herrn discretion, viel lieber motte ichschondas
sie auch weck ziehen thete, vermeint aber der Herr, das nicht
sein kan, so seys."

Hatten die Herzöge,noch während sie im Lande waren, sich
eifrig nach Unterstützungumgesehen, so vergrößerte die Ver-
bannung naturgemäß ihre Anstrengungen.

Die zum Theil nur kärglicherhaltenenAktenaus dieserfür sie
so traurigen und entbehrungsreichenZeit geben uns kaum ein
schwachesBild von dem Briefwechsel,der von den Herzögenin
der Zeit ihres Exils von ihren sächsischenWohnorten sowohl wie
später von Lübeckaus geführtworden ist.'") KeinFürst, Niemand
von Rang oder Stand, von dem man annehmenkonnte, daß er
irgend Einfluß beimKaifer habe, wurde übergangen. AlleKur-
fürsten, der König von Spanien, die Jnsantin zu Brüssel, der
spätere römischeKönig Ferdinand III., österreichischeErzherzöge,
der Erzbischofvon Bremen und andere Reichsfürsten,Mitglieder
des Reichshofrathsund des kaiserlichengeheimenRaths, ja sogar
Tilly und Wallenstein selbst wurden um ihre Interzession
gebeten. Dazu verband ein überaus reger Briefwechsel den
Herzog Adolf Friedrich in Torgau, dann in Reinharz, mit
seinem Bruder Johann Albrecht in Harzgerode über die ab-
zuschickendenSchreiben, die vielfach quälenden Geldsorgen und
die Pläne für die Zukunft.

Den Höhepunkt erreichten diese Bemühungen der Herzöge
in der Abfassung der umfangreichenApologie, auf deren An-
fertigung schon im Juni 1629 ihr Agent zu Wien, Jeremias
von Burgdorf, zugleichAgent Kursachsens,drängte. Der erste
Theil dieserSchrift ist eine geschichtlicheDarstellung der jüngsten
Verwickelungenin Norddeutschland,der zweite eine Sammlung
von Akten-' und Urkundenmaterial, das den Beweis für die
Unschuldder Herzögeliefern sollte. Die Zusammenstellungdieser
Schriftstückewar ihnen dadurchbedeutenderschwertworden, daß
Wallenstein,um authentischeBeweisefür ihre Schuldzu erlangen,

') Jahrbuch 40, S. 103.
!) Archiv zu Schwerin.
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ihre Archive sofort eingezogenund jede Benutzung verhindert
hatte.') Trotzdem ist in der Schrift ein fehr umfangreiches
Aktenmaterialgeschicktzusammengestellt,und es geht für jeden
unbefangenDenkendenklar daraus hervor, daß die Herzögenicht
mehr Schuld trugen, wenn überhaupt von einer Verschuldung
die Rede' sein kann, als die übrigen Mitglieder des nieder-
sächsischenKreises auch, und daß diese überaus schwere Be-
strafung der Fürsten durchaus unverdient und ungerecht war.
Was das Zustandekommendieser Apologie betrifft, so kann ich
mich nur der von Schulenburg^)geäußerten Ansicht anschließen.
Christoph von Hagen hat den Grund gelegt, auf dem der Rath
Cothmann weiter baute und schließlichdem Gebäude den Schluß-
stein aufsetzte. Daß vi-, von Hagen an der Arbeit betheiligt
war, sie aber nicht zu Ende geführt hat, ergiebt sich meines
Erachtens auch aus einer neuerdings gefundenenRechnung in
den Akten^)des Schweriner Archivs; es heißt dort:

„Verzeichnuswas D. Christoph von Hagen die Zeit über
als er die Apologiam verfertiget alhie in Lübeckverzehret."

Dann sagt vi-, von Hagen selbst am Schlüsse: „Ist bis
auf den 4 Januarii des jetzigen1630. Jahrs, da ich davon ab-
getreten, 9 wochen",nämlich, daß er bei Jacob Beckmannein-
gezogenist.

Am 1630 untersiegeltendie Herzögedie Schrift, die
in 65 gedrucktengebundenen Exemplaren verschicktund zum
größten Theil durch den Rath Simon Gabriel zur Nedden auf
dem im Juni eröffnetenKurfürstentage zu Regensburg vertheilt
wurde. Sie machteungeheures Aufsehen und wurde viel ver-
langt, aber auch heftig angefeindetund verfolgt.

Doch gehen wir wiederzum Sommer 1627 zurück. Wallen-
stein verstand es, sichbinnen kurzer Zeit Meklenburg militärisch
vollkommenzu sichern und von den Dänen zu säubern. Mit
eisernemBesen fegte er über das Land, das bis dahin fast ganz
von der Kriegsfurie verschont worden war. Zunächst war es
sein Bestreben,das flacheLand und besonders die Städte vor
seinem eigenen Mitkämpfer Tilly und deffen zügelloser und
beutegierigerSoldateska zu schützen. Am 11./21. August 1627
befahl er Arnim/) foviel feste Orte wie möglich in Meklenburg

1) Schweriner Archiv: Acta invas. host. Vol. X. (Korrespondenz
der Herzöge mit Kursachsen, d. d. 1629, Sept. 25 stil. vet.)

2) Schulenburg, S. 108,
3) Schweriner Archiv: Acta invas. host. (Apologia),
4) Förster, Briefe I, S. 103.
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mit kaiserlichenTruppen zu besetzen; am 19./29. September')
wiederholte er den Befehl iu verschärfterForm: es seien alle
festenOrte Meyenburgs zu besetzen,und beim geringstenWider-
stände der Herzöge: schonungsloseGewalt! Noch mehrfach
ergingen Weisungen iu diesem Sinne, ja, Arnim erhielt die
Erlaubniß, sogar über die von Wallenstein selbst gegebenen
Salvaguardiabriefe hinweg handeln zu dürfen. Am

2tl;,
Oktober"

1627 beruhigte WallensteinArnim2) wegen dieses rücksichtslosen
Vorgehens gegen den General der Liga: er möge sich keine
Sorge darüber machen,daß Tilly nicht nach Meklenburg hinein
solle, denn kaiserlicheund nicht bayerischeTruppen hätten das
Land besetzt. Im November befahl er ihm, dafür Sorge zu
tragen, daß keinTillyfcherSoldat in MeklenburgWinterquartier
beziehe; auch Güstrow und Schwerin seien, wie schon am

TMä'"3) befohlen, wenn auch nur schwachzu besetzen,damit

wenigstensWalleusteinscheSoldaten, oder wie er selbstsienennt,
Kaiserliche,dort seien. So drängte er Tilly völlig von Mellen-
bürg ab und sichertesich zunächstden militärischenAlleinbesitz
des Landes.

Daneben galt es, die Herzogthümerzu Lande und besonders
zu Wasser gegeu Dänemark wirksam zu schützen. Hauptsächlich
ein etwaigerAngriff von der See her machteihm große Sorge,
da er den Dänen keine Seemacht entgegenstellenkonnte und

daher stets ans demSprunge sein mußte, dahin zu eileu, wohin

diese ihre Schiffe lenkten. Seine eifrigen Bemühungen um

Schaffung einer Kriegsflotte schlugengänzlichfehl, und so ließ

ihm, wie er selbstmehrfachsagt/) die Sorge um genügendeBe-

setzungund Befestigungder beiden meklenburgischenSeestädte —

Wismar mit der vorliegendenInsel Poel und Rostockmit dem

Hasen Warnemünde — keinen ruhigen Augenblick. Ende 1627

und Anfang 1628 ergingen fast täglichWallensteinscheSchreiben

zuerst an den Obersten von Arnim, nachheran den Obersten von

St. Julie», seinen Stellvertreter in Meklenburg, wegen der Be-

setzungund BefestigungdieserStädte, denenman durchBedrohung

mit Citadellen und Einlegung von Garnisonen „einen Zaum ins

Maul legen"müsse. Zwar war Wallenstein 1627°)

*) Förster, Briefe I, S, 110.

2) Förster, Briefe I, S. 114

3) Förster, Briefe 1, S. III.

4) Förster, Briefe 1, S. 134, 145 it. a.

6) Förster, Briefe I, S. 114.
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noch ganzdamit einverstanden,daß Arnim mit Rostockglimpflich
verfahre,aber nachder BesetzungWismars (10./20. Oktober1627)
und besondersnach der Einnahme des

'Hauses
Poet ("' Dezember^

1627) trat er ganz anders Rostockgegenüberauf.
Am 6./16. Oktober 1627') verlangte der Oberst von Arnim

von dem HerzogeAdolf Friedrich, der in der BestePoel weilte,
die Nebergabevon Wismar, worauf der Herzog eineentsprechende
Aufforderung an die dortigen Bürger schickte,die aber zunächst
schroffabgewiesenwurde. Schnell jedochschlugdie Meinung in
der Stadt um, die Bürger baten um 3 Tage Bedenkzeit,die dem
Herzogfür sievon Arnim bewilligtwurden. Am 10./20. Oktober
wurde die Kapitulation abgeschlossen.^)Danach mußte Wismar
eine kaiserlicheBesatzungvon 1000 Mann aufnehmen,die nach
Beendigungdes dänischenKriegeswiederherausgenommenwerden
sollte;in Religionssachenbleibealles unverändert; die wismarschen
Schiffe müßten zum kaiserlichenDienste gegenEntschädigungzur
Verfügung stehen. Wismar selbst war nun zwar in der Hand
Wallensteins, aber nach der See hin war es noch immer durch
die von den Dänen unter Oberst von Schlammersdors besetzte
Insel Poel in Fesselngelegt, während die darauf befindlichekleine
Festung, das Haus Poel, von ihrer schwachenmeklenburgischen
Besatzung tapfer und erfolgreich gegen die Dünen behauptet
wurde. Am befahlWallenstein,Haus und Insel Poel
zu besetzen.Da in Kurzemin Meklenburgeine „Mutation" vor-
genommenwerde, sollte das Land möglichstvon Truppen befreit
und nur Dömitzund die beidenSeehäfen mit Garnisonen belegt
werden. Aber erst am De°°^be?16273) kam das Haus Poel
durch freiwilligeUebergabeseitens des Herzogs Adolf Friedrich—-Schlammersdorf war während der Zeit schonvon der Insel
abgezogen— in die Hand des WallensteinschenOberstenHebron.
Nach den BedingungensollteArnim") beim Kaiser besondersdas
Freiwillige der Uebergabehervorheben. Auch diese Beste sollte,
wie Dömitz, nach Beendigung des dänischenKrieges wieder an
den Herzog ausgeliefert werden.

Nun wandte sich Wallenstein gegen Rostock,den einzigen
Ort des Landes, den er nochnicht in seinerGewalt hatte. Dort

') Jahrbuch 12, S. 89.
2) Förster, Briefe I, S. 116.
3) Apologie, Beilage Nr. 242.
4) Apologie, Beilqge Nr. 211.
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hatten die Bürger im Novembers 1627 begonnen.Befestigungen
um ihre Stadt aufzuführen. Sofort befahl Wallenstein dem
Obersten von Arnim, nicht nur die Ausführung dieser Bauten
zu verhindern, sondern auch schleunigstdie stärkstenGegenbauten
und Citadellen vor Rostockaufzuführen. Es begannen nun lang-
wierige Verhandlungen^)zwischender Stadt Rostockund dem
Oberstenvon Arnim über die Kontribution der Stadt, in deren
Verlaufe man sichauf die von ihr zu zahlendeeinmaligeSumme
von 140000 Thalern einigte, wogegensiefrei von Einquartierung
bleiben sollte. Wallenstein erklärte sich am ^^inhlF 1627S)
damit einstweilenfür einverstanden,fügte indessensogleichArnim
gegenüberdie Beschränkunghinzu, daß dieseAbmachungnur ein
Provisorium für einigeMonate sei. Schon am 5./15. November
16274)hatte Wallensteinden Obersten von Arnim dringend auf-
gefordert, Rostockwie Wismar fo starkzu befestigen,daß sie sich
auch mit kleinerenGarnisonen vertheidigenkönnten, und fast in
jedem Briefe kehrteder Befehl zum Citadellenbauwieder, „denn
der Herr gar wol weis das die grosse stett ohne Citadell gar
nichts werth sein"/) Im Februar 1628 schickteWallenstein
mehrfachBefehle/) auchWarnemündezu befestigenund zu besetzen
und ließ durch den Oberstenvon St. Julien weiter mit der Stadt
verhandeln. Dieser führte während defsen mit unbeugsamer
Strenge durch Fronarbeiten der umwohnendenBauern den Bau
der Schanze an der Mündung der Warnow aus und meldete
am 19./29. Februar 1628') an Wallensteindie Vollendungdieses
Befestigungswerkes.

In den Augen der Ausländer galt Rostock, dessenHafen
durch diesen Schanzenbauin die Gewalt Wallensteinsgekommen
war, nunmehr für gut kaiserlich,und sofort ließ Christian IV.
von Dänemark den Handel Rostockslahm legen, indem er die in
dänischenHäfen liegendenRostockerSchiffe festhieltund die auf
hoher See befindlichenkaperte. RostockschicktedeshalbGesandte
an Wallenstein, die Mitte März in Gitschin vor ihm erschienen
und besondersum Herausgabe der Warnemünder Schanze, sowie

') Förster, Briefe I, S. 133, 139, 161.
2) Jahrbuch 51, @. 304 f.
8) Förster, Briefe I, S. 161.
4) Förster, Briefe I, S. 133.
6) Förster, Briefe I, S. 139.
6) Jahrbuch 40, S, 94 f., und Förster, Briefe I, S. 284, 309.
') Jahrbuch 51, S. 313.

2
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auch unter anderem um Verschommgmit Einquartierung baten.
Als die Verhandlungenim bestenGange waren, lief die für die
RostockerungünstigeMeldung St. Juliens ein, daß Pöbel und
Seeleute, insgesammtetwa 2000 Mann, sichin Rostockzusammen-
gerottet und den Kaiserlichengedroht hätten, sich mit den Dänen
zu vereinigenund die Warnemünder Schanze zu stürmen, auch
halte er die Ritterschaft nicht für unschuldigan dem Aufruhr.
Wallenstein, aufs Höchstegereizt, befahl sofortige Entwaffnung
der Bürger und Beschleunigungdes Eitadellenbaues,^) Indessen
verspracher, nachdem am 9./19. Aprils die Nachricht von der
geschehenenPfandhuldigung eingetroffenwar, den erschrockenen
Gesandten Einquartierungsfreiheit für ihre Stadt, wenn nicht
ratio belli es anders erfordere, sowie Freiheit von der Landes-
kontributionwegen der bis dahin geleistetenübergroßenBeiträge
zu den Kriegsbedürfnissen.

Schon am 17./27. Februar 16283)sprachWallensteinArnim
gegenüber die Befürchtung aus, daß, wenn Jener jetzt von
Stralsund unverrichteterDingeabzöge,dieübrigenStädte (besonders
Wismar und Rostock)sichein Herz fassen und anfangen würden,
Befestigungen anzulegen; sein Mißerfolg vor Stralsund im
Sommer 1628 bestärkteihn vielleichtin dieser Befürchtung und
er beschloß,nunmehr sich Rostocksvöllig zu bemächtigen. In
der Nacht vom 15./25. zum 16./26. Oktober 1628 rückte er,
nachdemer vorher den Bürgern durch eineList den Brotvorrath
abgelockthatte, vor die Stadt und verlangte sofortigeEinnahme
einer Garnison. Nach vielen Verhandlungen sowohl zwischen
Wallensteinund demRathe, der das NutzloseeinesWiderstandes
einsah, wie zwischendiesemund den Bürgern, die sichauf nichts
einlassen wollten, und nachdem es beinahe zur Erstürmung
gekommenwar, wurde am 17./27. Oktober 1628 die Kapitulation
von Wallensteinunterschrieben,wobei er nochmalsversicherte,die
Garnison solle nur zum Schutzeder Stadt gegen König Gustav
Adolf von Schweden dienen. Auch Rostockwurde, ebenso wie
Wismar, zunächstmit 1000 Mann belegt. Wallensteinselbsthat
die Stadt niemals betreten.

Neben diesen beiden wichtigsten und festesten Städten
MeyenburgswurdenauchdieResidenzstädteSchwerinund Güstrow
nichtvergessen;sieerhieltentrotzder ihnengegebenenSalvaguardia-

') Jahrbuch 40, S. 97.
2) Jahrbuch 51, S. 326 f.
3) Förster, Briefe I, S. 309.
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triefe ihre, wenn auchnur geringe, kaiserlicheBesatzung. Bereits
EndeDezember1627 warensiemit überwinterndenWallensteinschen
Truppen belegt worden, hatten indessendann Freiheit von Ein-
quartierung erhalten. Diese Vergünstigung wurde ihnen aber
nicht allzulangezu Theil, denn schon am 16./26. März 1628
besetzteMorgens um 7 Uhr der kaiserlicheHauptmann Samuel
Hoffmann auf Befehl des Obersten von St. Julien auch das
Schloß zu Schwerin mit einigen Soldaten, ohne daß der dort
anwesendeHerzog Adolf Friedrich irgendwelchenWiderspruchda-
gegen erhob.') Die Stadt Güstrow aber beschwertesich am

1628 darüber, daß sie trotz ihrer schweren Lasten für
Winterquartiere auch zur Zeit der kaiserlichenKommission,des
Land- und Huldigungstages unter der Soldateska habe leiden
müssen/) Daß Güstrow später, so lange es ResidenzWallen-
steins war, mit einer ständigen Sicherheitswachebelegt wurde,
ist als selbstverständlichanzunehmen.

') Jahrbuch 12, S. 93. Schweriner Archiv: Acta invas. host.
Vol. IX. (Korrespondenz zwischen den beiden Herzögen.)

2) Schweriner Archiv, Stadt Güstrow, Onera.
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2. Der Usurpator als Landesherr.

So waren die festen Plätze und größeren Orte des Landes
in der Hand Wallensteins, und dieser sührte nun durch, was er
schon von vornherein im Auge gehabt hatte, eine militärische
Entlastung Meklenburgs. Am 12./22. November 16271) theilte
er Arnim mit, daß, sobald die „Mutation" mit Meyenburg vor¬
genommen sei, die Truppen sofort nach Pommern umquartiert
werden müßten, da nur zehn bis zwölf Fähnlein und etwa drei
KompagnieenReiter in Meyenburg, und zwar zur Besetzung der
Häfen, der Festung Dömitz sowie der Insel und des Hauses Poel,
verbleiben würden. Am 10./20. Mai 16282) befahl er Arnim,
die Kavallerie, die damals noch allgemeinvom flachenLande durch
Naturallieferungen erhalten wurde, aus dem Lande zu nehmen
und auf Pommern, die Uckermark,die Priegnitz und die lübischen
Dörfer zu vertheilen; er wolle das Land jetzt wieder aufbringen
und nicht ruinieren. Noch in andrer Weise sorgte Wallenstein
dafür, daß sein Herzogthum von den Kriegsbeschwerdenmöglichst
verschont bleibe. Am 14./24. Mai 16283) wies er Arnim an,
strengstensdarauf zu halten, daß jeder durchmarschierendeTruppen-
theil sich zuvor bei dem Obersten von St. Julien melde, den von
diesem anbefohlenenWeg einschlageund keinenRasttag im Lande
halte. Einige Tage später befahl er dem Obersten von St. Julien,
zujedemdurchmarschierendenTruppentheile auchMarschkommissare
zu stellen.

Eine Hauptsorge Wallensteins mußte es sein, den für seine
Truppen uöthigen Unterhalt durch Kontributionen aus Meyenburg
bei möglichst großer Schonung des Landes zu entnehmen, und
obwohl er sonst wenig geneigt war, sich mit Anderen in die
Leitung seiner Angelegenheitenzu theilen, so hielt er es doch für
angebracht, in dieser dringenden und höchstwichtigen Sache die
Stände zur Berathung heranzuziehen. Schon auf dem vom
— 1628 in Güstrows abgehaltenenLandtage verhandelten

') Förster, Briefe I, S. 149.
2) Förster, Briese I, S. 337.
8) Förster, Briefe I, S. 339.
4) Spalding II, S. 172 f.; Lützmv III, S. 222 f.
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Wallensteins Statthalter, Oberst von St. Julien, und die kaiser-
lichen Kommissare mit den Landständen über die Höhe und den
Modus der neu zu erhebenden Kontribution, wobei man sich
schließlichauf eineeinmal zu zahlendeSumme von 100000 Thalern,
Lieferung von Brotkorn an die Truppen und Geldgeschenkenan
den Statthalter einigte. Die Summe sollte binnen Monatsfrist
bezahlt werden, aber nicht iu den Landkasten zu Rostock,sondern
nachGüstrow. Es waren dies jedochnur vorläufige Abmachungen,
und die Lage der Sache änderte sichvollkommennach der Ankunft
Wallensteins in seinemneu erworbenen Herzogthume. Die Stände
wurden zum 19./29. August 1628 wieder nachGüstrow zusammen-
berufen, erschienenaber nicht sehr vollzählig, drängten auchunge-
duldig auf baldigen Schluß der Tagung, da die Ernte Vielen
das längere Verlassen ihrer grade jetztder Aufsichtsehr bedürftigen
Güter nicht rathsam erscheinenließ.

Es wurde ihnen folgende Proposition gemacht:') Wallenstein
habe beschlossen,zum Schutz des Landes nur 6000 Mann zu
Fuß und 600 Reiter in Meyenburg und zwar an den Grenzen
zu unterhalten, das übrige Land aber von Einquartierung zu be-
freien. Um nun die zugesagte strenge Disziplin aufrechterhalten
zu können, sei es erforderlich, diesen Truppen den monatlichen
Sold pünktlich auszuzahlen und dazu müßten an jedem Ersten
des Monats 50000 Thaler bezahlt werden. Außerdem müsse
zum Zwecke der Herstellung und Erhaltung von Besestigungs-
werken die Accise,die hier zum ersten Male von der Kontribution
getrennt wurde, verdoppelt werden. Den flehentlichstenGegen-
Vorstellungender Stände gab Wallenstein nur insofern nach, als
er die Summe auf 30000 Thaler monatlich ermäßigte und
bestimmte, daß die bis dahin erinnerten fürstlichen Leibgedings-
und Witthumsämter sowie die Domanialunterthanen tmd das
Stift Schwerin zur Leistungder Kontribution herangezogenwerden
sollten. Wismar und Rostock blieben von der Zahlung der

Kontribution befreit. Wallenstein schrieb dazu am

von Wolgast aus an den Obersten (den späteren Statthalter)
Wingersky/) Rostock solle ihm ohnedies noch die 80V0 Thaler
bezahlen, und die von Wismar seien ruiniert. Den bisherigen
Modus der Erhebung der Kontribution änderte Wallenstein trotz
aller Gegenvorstellungen der Stände und besahl, statt des alten
Saaten- und Hufenmodus, eine sofortige Einschätzungsämmtlicher

') Spalding II, S. 187 f.; Lützow III, S. 224 f.
2) Franck XIII, S. 68.
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Güter, um den hundertsten Pfennig davon zu erheben. Als An-
fangstag für die Zahlung dieser neuen Kontribution wurde der
l./ll. September 1628 festgesetzt,wobei die ständischeLandkasten-
kontrole aufgehobenwurde, die nur bei den gewöhnlichenLandes-
anlagen, nicht aber bei Kriegssteuern zulässig^)sei. Die Stände
mußten sich dem eisernen Willen ihres neuen Herrn beugen, der
ihnen das für sie so vorteilhafte Steuerbewilligungsrecht aus
den Händen nahm. Daß Wallenstein nicht gewillt war, in diesem
Punkte irgendwie nachzugeben,zeigenseineSchreiben an Wingersky
ü£mt -^September16282) und vom folgenden Tage, in denen er
drohende Warnungen ausspricht: „Aus seinemSchreiben verneine
ich, was die Stände für Jmpertinentzen und Prolongacien begeret
haben, Nun sage ich, sie sollenmichnicht vf solcheweisetractiren,
wie sie die vorige Herzogen tractiret haben, denn ich werde es
gewisse nicht leiden, vnd zum ersten zu der Land-Räthe und
Vornembsten Güetern, auch den Personen greifen" — „Werden
sie die Disposition wegen des Geldes nicht machen, sie werden
sehen, was ihnen daraus wird entstehen, darumb scherzensienur
nicht mit mir" — „Er weiseihnen nur dies mein Schreiben mit
Warnung, sie sollen die Jmpertinenzien einstellen, oder es wird
ihnen nichts Guts daraus erfolgen." Und3)„Aus feinemSchreiben
verneine ich, daß die Stände in Mecklenburg! nicht gerne wollen
kommen auf den newen moclum contribueiidi, wie auch daß
die Coutributionen nicht vf Monat sondern auf eine gewissequota
soll gerichtetwerden, Nun habe ich das alles wohl zuvor bedacht
vnd befehle ihm, das ich weder vom modo, noch von dem, das
die Coutributionen vf die Monat fol gerichtetwerden, wil weichen,
dahero dann er ihnen solches andeuten, vnd sie warnen, das sie
mir kein Vrsach zu etwas anders geben sollen."

Die hervorragendste That Wallensteins in Meklenburg auf
dem Gebiete der Verwaltung war die Trennung der Justiz von
der Verwaltung im engeren Sinne. Heber diesen bedeutsamen
Schritt haben die Forschungen von Lisch') erst Licht gebracht,
und sein Verdienst ist auch die Zusammenstellung der Namen
aller Beamten und der Kollegien der meklenburgischenRegierung
Wallensteins. Interessant ist der Hinweis Hunzikers^) auf den

') Spcilding II, S. 192.
2) Spaltung II, S. 199; Frmick XIII, S, 68.
3) Spcilding II, S. 199.
4) Jahrbuch 36, S. 3 f.
) Hunziker, S. 6.
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Umstand, daß schonder Herzog Adolf Friedrich I. diese Aende-

rungen plante, die Wallensteinein Dezenniumspäter thatsächlich
durchführte, ja daß dieser vielleicht diese Gedanken benutzte.
1618 hatte der Herzog Adolf Friedrich eine 69 Folioseiten um-

faffende Schrift über die Zustände Meyenburgs verfaßt, mit

dem Titel Discours de present Testat cle Meclielbourg, des

desordres en c'este estat et des remedimens, in der er diese
umgestaltendenGedankenaussprach. Er gab sie (wie er in seinem

Tagebuch')unter dem 17. Oktober 1619 vermerkt)zur Durchsicht

an Gebhard von Moltke, dem sie sehr gut gefiel. Gebhard von

Moltke aber war zehn Jahre später unter Wallenstein erst

Kammerdirektor,dann Direktor des geheimenRaths uud hatte

als solchergroßen Einfluß auf WallensteinsEntschließungenauf

diesemGebiete.
Am schärfstentadelt HerzogAdolf Friedrich in dieserSchrift

den Zustand der Rechtspflegeim Lande. Der Kanzler, je einer

zu Schwerin und zu Güstrow, habe das Direktorium in der

Kanzlei, in der Regierung und in den Gerichten. Dabei könne

es aber nothwendigwegen der vielen andern Geschäftedes einen
Mannes und dessenhäufigerAbwesenheitnicht ordentlichzugehen.
Diese Kanzleienkosteten viel und nutzteu wenig, da sie nur
Bagatellen erledigten, große Sachen aber stets an die Juristen-
sakultäteu abschöben. Er verlangt deshalbständigeBeisitzerund

einen besonderenDirektor. Am Hofgericht,das er lieber Land-

gerichtgenannt haben will, mißfällt dem Herzoge am stärksten

der viermal jährlich stattfindendeOrtswechsel und das dadurch

bewirkteHerumschleppender Akten. Er schlägt einen bestimmten

Ort, z. B. eine der Residenzen, zur Tagung vor. Nur die

Wirreu und Unruhen des ausbrechendenKrieges hinderten den

Herzog an der Verwirklichungdieser Pläne.
Wallenstein ließ die landständischeVerfassung, die er in

Meklenburgvorfand, gänzlichunangetastet; wenn er auch deu

öfters hinhaltenden und dispntirenden Landständen gegenüber,

wie wir schonsahen, scharf und uuaugeuehm den Herrn zeigte,

die Form selbst blieb unverletztbestehen. Die Regierung und

Verwaltung des Landes aber gestalteteer vollkommenum. Er¬

richteteseinAugenmerkzunächstauf die Verbesserungder Rechts-

pflege, in der er selbst der obersteRichter sein wollte. Die

Stände hatten bisher das Recht gehabt, an das Reichskammer-

gericht gegen Entscheidungenihrer LandesherrenBerufung ein¬

') Jahrbuch 12, S. 70.
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zulegen. Dagegen hatten die meklenburgischenHerzöge schonfrüher (1569, 1621, 1623) vom Kaiser privilegia de non
appellando für Sachen bis zu einer bestimmten Werthsumme insteigenderFolge erlangt und waren zuletzt(1623) bis auf 1000
Gulden gekommen. Wallenstein erstrebte nun ein Privilegiumde plane non appellando auch für Meklenburg, wie er es
1627*) bereits für das Herzogthum Friedland erhalten hatte.Indessen erhielt er dieses Privileg, das bis dahin als alleiniges
Vorrecht der Kurfürsten gegolten hatte, vom Kaiser erst am
4./14. August 16292) unter der Bedingung, daß des Herzogs
„tribunalia in ermeltem Hertzogthumb Meckelnburg vff dreiordentlicheinstantia« gerichtvnd bestellvnd solchemit Assessoren,so zum Theil vom Adel, darzu die Land-Saßen, wan Sie hierzuqualificiret, vor andern zu gebrauchen, vnd zum theil gelehretsein sollen, besetzt, dieselben auch Ihrem stände nach, welches5. Lbd. ohne das zu thun geneigt sein vnd sich anerbotten, ge-bührlichbesoldetwerden".

Von diesemPrivileg wurdenausgenommencausae denegatae
et protractae justitiae, nullitatis, fractae pacis et contri-
butionis imperii; auch blieb für Wallenstein die Verpflichtung
bestehen, zu den Unterhaltungskostendes Reichskammergerichts
beizutragen. Erst am 10./20. März 16303) befahl er vonGitfchin aus fernem Statthalter von Wingersky, die drei ver-langten Instanzen einzurichten. Zur ersten Instanz wurde dasalte Hofgerichtbestimmt, das als ständigen Sitz das zu diesem
ZweckangekaufteHaus Otto von Preens in Güstrow angewiesen
erhielt. Es wurden hierzu die dienstfähigenBeamten des altenHofgerichtsgenommen,die 1628 zum Theil vor Wallensteinge-flohen, von diesemaber zurückgerufenwaren, da ihm daran lag,des meklenburgischenRechts kundigeMänner in diesemAmte zu
haben. Das Gerichtbestandaus:*) Paschenvon der Lühe, Land-
lichter und Präsidenten (später Präsidenten des Appellations¬
gerichts);Bugislaf von Behr, Vizelandrichter(späterPräsidenten);Georg v. Linstow,Rath (späterAppellationsgerichtsrath);Joachimv. Lützow,Rath; Augustinvon derLühe,Rath (seitMichaelis1630);vr. Peter Waßmuth, Rath; Dr. Christophvon Hagen, Beisitzer;
Hermann Meyer, Beisitzer(später Appellationsgerichtsrath);Dr.

') Förster, Wallenstein, S, 337.
2) Jahrbuch 36, S. 43.
3) Jahrbuch 36, S. 46.
4) Jahrbuch 36, S. 32 f.



25

Heinrich Schuckmann und vi-. Justus Zinzerling, Beisitzer, von
den Ständen besoldet; Dr. Nikolaus Wasmund, Fiskal; Friedrich
Mundrich und Ludwig Wolter, Protonotaren; schließlich noch
aus zwei Sekretären, drei Kanzlisten und dem Unterpersonal.

Zu den bestimmten und ständigen Hosgerichtsräthen traten
auf den Quartalgerichtstagen noch vier Landräthe und vier unbe-
soldete Beisitzer (einer wegen der Universität, einer vom Rathe
zu Rostock, ein Bürgermeister von Wismar und ein Bürgermeister
von Güstrow).

Zweite Instanz wurde das von Wallenstein neu geschaffene
Apellationsgericht, dessen Besetzung und völlige Einrichtung erst
nach Michaelis 1630 abgeschlossen war. Es bestand aus folgenden
Beamten: Paschen von der Lühe, Präsidenten; Balthasar v. Moltke,
Georg v. Linstoiv, Dr. Thomas Lindemann, Hermann Meyer,
Rüthen; Johann Oberberg, Sekretär, und zwei Jngrossisten.

Zur dritten und obersten Instanz bestimmte Wallenstein das
höchste Regierungskollegium, den geheimen Rath. Zwar äußerten
dessen Präsident Albrecht von Wingersky und Dr. Lindemann
ihre Bedenken, da der Rath ja eigentlich keine ordentliche Instanz,
wie der Kaiser gefordert habe, sondern nur eine Aushülfe sei;
aber es blieb bei Wallensteins Anordnung.

Er schärfte als erste Pflicht allen seinen Beamten und
besonders den Justizbehörden schnellste Erledigung aller Sacheu
ein. Lisch berichtet/) er habe aus keiner Zeit so dünne Gerichts-
aktenfaszikel gefunden, wie gerade aus der Wallensteinschen Periode,
und oft feien — unerhört für jene stürmischen und doch in ihren
Verwaltungsmaßnahmen so schleppenden Zeiten — Eingabe und
Bescheid von ein und demselben Tage.

Auch ans dem Gebiete der Verwaltung führte Wallenstein
tief einschneidende Neuerungen ein, indem er, wie vorher schon
in seinem Herzogthume Friedland,2) die Verwaltung der Domänen
und landesherrlichen Einkünfte, die bisher dem Kanzler unter-
standen hatte, von der eigentlichen Landesregierung trennte und
dein neu errichteten Kammerkollegium übertrug. Obwohl) Gebhard
von Moltke, Hans Heinrich von der Lühe und Dr. Justus Lüders
ihm das Gutachten abgaben, daß nach der mit großer Mühe her-
gestellten Ordnung der Wirthschafteu nnnmehr die Oeconomica
durch einen Buchhalter, einen Rentmeister und einen Schreiber

Jahrbuch 36, S. 12.
2) Förster, Wallenstein, S. 335.
3) Jahrbuch 36, S. 28.
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gut genug verwaltet werden könnten, so gab Wallenstein doch
dieser Behörde ein verhältnismäßig zahlreiches Beamtenpersonal.
Bis Ansang 1629 war Gebhard von Moltke Kammerdirektor;
als er zum Direktor des geheimen Raths berufen wurde, folgte
ihm als Kammerpräsident Hans Heinrich von der Lühe, dem
Di-. Justus Lüders als Vizepräsident und Bugislaf von Platen
als Rath zur Seite standen. Seit 1680 war auch Ulrich von Peutz,
Amtshauptmann zu Bützow und Rühn, als berathendes Mitglied
im Kammerkollegium. Das Unterpersonal bestand aus einem
Reutmeister und dessen Gehilfen, zwei Sekretären, zwei, fpäter
fünf Schreibern und zwei Kammerboten. Auch über die Form
der Kammererlasse sind wir unterrichtet: am 13./23. Mai 1629
erging von Wallenstein der Befehl an die Kammer, kein Schreiben
unter dem fürstlichen Siegel ausgehen zu lassen, das nicht von
dem anwesenden Kammerpräsidenten und einem Kammersekretär
unterschrieben sei.')

Die alte Kanzlei, das eigentliche Regierungskollegium, ließ
Wallenstein unter diesem Namen weiterbestehn. Ihr unterstand
die Beaufsichtigung und Bethätigung der landesherrlichen Hoheits-
rechte, wie Lehen- und Grenzsachen, Bestätigungen, Konsense und
Begnadigungen. An der Spitze stand der Kanzler Johann Eberhard
von Eltz, einer der wenigen landsremden wallensteinschen Beamten
in Meyenburg, der 1630 von Wallenstein aus dem bedrohten
Besitze heraus und in das Hauptquartier berufen wurde. Ferner
gehörten dieser Behörde an: Dr. Joh. Oberberg als Direktor;

H. von Halberstadt, I. D. von Stralendorf, Balthasar von Moltke,
Dr. Heinrich Niemann und Dr. Nikolaus Eggebrecht als Räthe;
zwei Lehnsekretäre und Archivare, fünf Kanzleisekretäre, Registra-
toren und Kanzlisten, Botenmeister und Boten.

Als höchstes Kollegium im Lande und, wie schon erwähnt,
zugleich oberste Gerichtsinstanz schus Wallenstein den geheimen
Rath, dessen Vorsitz er selbst oder sein Statthalter führte. Gebhard
von Moltke wurde Direktor, zwei meklenburgische Adlige, Gre-
gorius von Bevernest und Volrath von der Lühe, standen ihm
als Räthe zur Seite, ein Sekretär und ein Schreiber bildeten das
übrige Beamtenpersonal.

Es war ein kluger Schachzug Walleusteins, daß er zu den
höchsten Beamten der Kollegien nur Meklenbnrger nahm. Ihre
Kenntniß von Land und Leuten, von Sprache, Einrichtungen,
Gewohnheiten und Rechteu in Meyenburg mußten ihm von

Jahrbuch 36, S. 42.
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unschätzbarem Werths sein. Die Namen von Moltke und von

der Lühe waren besonders oft in seinem Beamtenstaate vertreten;

ihre Träger glaubten, damit dem Vaterlande besser zu dienen,

als wenn sie durch ihre Weigerung den Usurpator zwangen,

Fremde an die Spitze der Verwaltung zu stellen. Wie ihnen

von ihren angestammten Herzögen dasür gedankt wurde, werden

wir später sehen.

Es sind noch vier Beamte zu nennen, die Wallenstein zur

Vertretung seiner persönlichen Interessen um sich hatte; sie waren

seine Vertrauten und sämmtlich keine Meklenburger. Das waren

der Statthalter, der Kanzler, der Regent und Wallensteins per-

sönlicher Sekretär, die Lisch zusammen nicht unpassend „das

Kabinett" nennt.^)
Vor Wallensteins Ankunft in Güstrow sungirte als sein

Statthalter und Stellvertreter der Oberst Freiherr Henry de

Guyard et de St. Julien, der später von Wallenstein nach Wien

geschicktwurde, um am Kaiserhofe sür die Interessen seines Herrn

zu wirken. Sein Nachfolger wurde der Oberst Albrecht von

Wingersky (wie er meistens geschrieben wird), der bis 1631 die

Person des Landesherrn in Meyenburg vertrat. Er wurde dann

von Wallenstein nach Böhmen berufen und sein Nachsolger im

Amte wurde Graf Berthold von Wallenstein, ein Vetter des

Herzogs, der am 6./16. Oktober 1631 aus dem von den Herzögen

wiedereroberten Rostock abzog, während die meisten fremden

Wallensteinschen Beamten schon im Frühjahr 1631 beim Vor-

rücken der Schweden entflohen waren.

Heber den Kanzler Johann Eberhard von Eltz aus Kur-

Trier ist schon oben bei Besprechung der Kanzleieinrichtung kurz

gehandelt.
Der Kammerregent war gewissermaßen der Finanzminister

des Herzogs. Nach dem Tode des bisherigen Regenten

Hieronymus Buckowsky in Gitschin ernannte Wallenstein im

Juli 1629 den Heinrich Kustos^) von der Lipka, einen Böhmen,

zum Regenten für Friedland, Sagan und Meklenburg zusammen.

Sein Bruder Hans Kustoß wurde Wallensteinscher Amtshaupt-

mann in Meklenburg und gerieth 1630 zusammen mit dem

') Jahrbuch 36, S. 14.

2) Jahrbuch 36, S. 10. Es ist ein Jrrthum, wenn Fr. Förster,

Wallenstein, S. 339, meint, diese Klasse der Wallensteinschen Beamten

habe den Amtstitel Kustos geführt. Die Namen der Brüder beweisen

es klar, daß Kustoß Familienname ist.
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Regenten in schwedische Gefangenschaft, wurde jedoch noch vor
diesem entlassen und begab sich zu seinem Bruder Georg Kustoß
nach Hamburg.

Wallensteins Kabinetssekretär und ständiger Begleiter war
der Rittmeister Neumann, der am 15./25. Februar 1634 zu¬
sammen mit seinem Herrn in Eger den Tod fand.

Zur Ausführung besonderer Aufträge bediente sich Wallen-
stein vielfach der Meklenburger Heinrich von Hufan und Gerhard
Oberberg, der früher als Hauptmann und Kommandant von
Dömitz in meklenburgischen Diensten gestanden hatte, aber durch
die von dem Herzog Adolf Friedrich unkluger Weife wegen der
Uebergabe der Festung gegen ihn eingeleitete kriegsgerichtliche
Untersuchung und die ungerechte Verurtheilung in die Arme der
Gegner getrieben war.

Die Hofjagdbeamten nahm Wallenstein fast sämmtlich aus dem
meklenburgischen Adel. Oberjägermeister war Joachim v. Winter-
feld, Jägermeister waren Joachim von Lützow und Gebhard von
Moltke, ein Vetter des Kamnierdirektors. Daneben war nur der
Jägermeister Gotthard Gohr als einziger Ausländer thätig.

Zeigt uns dieser sorgfältig durchdachte Beamtenstaat schon
das ungewöhnliche Organisationstalent Wallensteins, so tritt es
noch schärfer in seinen zum Nutzen des Landes und der Unter-
thanen getroffenen Maßnahmen hervor, durch die er oft bis aufs
Einzelne in die Verwaltung eingriff. Leider ist uns durch den
Verlust so vieler Akten vermuthlich sehr vieles reiches Material
über seine Pläne und Anordnungen verloren gegangen. Aber
auch das wenige, was erhalten ist, zeigt uns, wie weit Wallenstein
in der für seine Länder stets bewiesenen Fürsorge den meisten
seiner deutschen Zeitgenossen auf dem Throne voraus geeilt war.

Da es in Wallensteins eigenstem Interesse lag, den Binnen-
Handel Meklenburgs zu fördern und dadurch die immer noch
reichen Hülfsmittel des Landes zu heben und für sich nutzbar
zu machen, so griff er mit großem Eifer den alten Plan wieder
auf, durch einen Kanal von Wismar über Kleinen durch den
Schweriner See, die Stör und die Elde die Elbe mit der Ostsee
zu verbinden. Auch in militärischer Hinsicht war die Anlage dieses
Kanals von großer Wichtigkeit, da er den Verkehr zwischen Ost-
und Nordsee nicht nur von den dänischen Sundzöllen, sondern
auch von der gefürchteten Kriegsflotte dieses Jnselreiches unab-
hängig machte.

Der Plan hatte bereits frühere Herzöge Meklenburgs beschäftigt,
war auch in einzelnen Theilen durchgeführt worden, aber vor
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seiner Vollendung immer an den ungeheuren Kosten gescheitert.

Schon im Ansang des Jahres 1628 versprach Wallenstein') den

Rostocker Gesandten die Wiederherstellung des Kanals Wismar—

Schwerin. Im Dezember desselben Jahres'-) unterzog er die

Terrainverhältnisse zwischen diesen beiden Städten einer genauen

Besichtigung und kam zu dem Entschluß, den Plan auszuführen.

Sein Baumeister Alexander Borrey, sein Kanzleisekretär Martin

Bockel und drei erfahrene Wasserbaumeister aus Hamburg wurden

zum Berichte aufgefordert. Ueber das Ergebniß der Untersuchungen

war ihre Ansicht getheilt. Die Hamburger und mit ihnen Bockel,

der selbst von Haus aus Ingenieur war, erachteten, daß der

Kanal nur brauchbar sei, wenn er für größere Schiff? (von 50

bis 60 Last) eingerichtet würde, statt wie bisher für Schiffe von

etwa einem Drittel dieser Tragfähigkeit. Dafür aber fei die

Strecke Eldena-Dömitz und ebenso der Störkanal zu eug und

seicht, die Krümmungen seien nicht genügend durchschnitten, Elde

und Stör nicht aufgeräumt, auch nicht mit Treidelpfaden ver-

sehen; ferner feien alle Schleusen nur aus Holz, deshalb zu durch-

lässig und dabei auch schnellein Verfalle ausgesetzt. Sämmtliche

Schleusen, zwischen Wismar und Schwerin zwölf, zwischen

Schwerin und Dömitz vierzehn, müßten neu und zwar geräumiger

und massiv in Stein ausgeführt werden. Die gefammten Kosten

dieser von ihnen vorgeschlagenen Veränderungen berechneten sie

aus rund 500 000 Rthlr.^) Borrey's Gegenvorschlags bewegte

sich in etwa dreißigfach geringeren Summen, da er — schon im

Interesse des rascheren Ausbaues — sich aus kleinere Schiffe

und die bisherigen Maße in Weite und Tiefe beschränkte und

daher weniger einen Neubau als eine Ausbesserung und Voll-

endung des Vorhandenem erstrebte. Trotzdem die Kammer des

geringeren Aufwandes wegen den Borreyfchen Vorschlag für den

annehmbareren erklärte und es entschieden widerrieth, so viele

Tonnen Goldes auf ein bloßes Abenteuer zu wagen, scheint

Wallenstein, wenn man einem späteren Briefe Martin Böckels

trauen darf, doch der gründlicheren Abhülfe des Hamburger-

Vorschlages geneigter gewesen zu sein, da er daraufhin gesagt

haben soll: „Das Geld solte dar sein, und das Wergk solte

gefertigt werden".

') Jahrbuch 51, S. 326.
s) Lützow III, S. 229.
s) Bericht Böckels bei Pötker, Neue Sammlung Mecklb. Schriften

I V. Stuck (1746) S. 30 f.
4) Schweriner Archiv, Acta navigationis in fluminibus. Vergl.

Jahrb. 64, 234 f.
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_Es mag dieses auch so sein; trotzdem aber scheint der
einzige vorhandene Befehl Wallensteins über den Kanal mehr
den vermittelnden Vorschlägen Borreys zu entsprechen, nämlich
der iin April 1629 gegebene und beim Abzug im Juli 1629
wiederholte Auftrag an die Beamten zu Neustadt i. M., die
drei ihnen zunächst liegenden Schleusen in der bisherigen Art,
doch einen Fuß tiefer, herzustellen.')

Wallensteins Fortzug aus Meyenburg und die Ereignisse
der folgenden Jahre haben die Ausführung des ganzen Planes
verhindert;^) aber obwohl er nachweislich keine nennens-
werthen Bauten an dem Kanal, namentlich an der Strecke
Schwerin—Wismar, der sog. Viechelnschen Fahrt, ausgeführt hat
— das Volk hat seinen Entschluß, den wichtigen Bau der
Herzöge Johann Albrecht und Ulrich für das Land wieder
nutzbar zu machen, im Gedächtniß behalten, so daß es bis auf
den heutigen Tag den Abfluß aus dem Schweriner See nach
Wismar hin mit dem Namen „Wallensteingraben" bezeichnet.

Daß Wallenstein auch die geringsten seiner Unterthanen nicht
vergaß, zeigt seine Armenordnung/) Bisher waren die Armen
des Landes ans die alten Armenhäuser zum heiligeu Geist und
die auch allmählich zu Armenhäusern umgewandelten Sondersiechen-
Häuser zum heiligen Georg oder auf deu Bettel „um Gottes
Willen" angewiesen. Wallenstein, der im Lande etwa dreihundert
völlig Verarmte ermittelt hatte, ließ von seinen Beamten im
Frühjahr 1629 eine Armenordnung ausarbeiten. Sie fand jedoch
seinen Beifall nicht, und er stellte darauf selbst dem Kanzler
von Eltz gegenüber einen andern Entwurf auf, den dieser sofort
niederschrieb und am 3./13. Mai 1629 dem Lehns-Archivar Peter
Graß zur weiteren Ausarbeitung überschickte. Die Grundzüge
dieser Ordnung, die ein vollständiges Novum für die damaligen
Zeiten war, sind sehr einfach: 1. Jedes Kirchspiel soll seine
Armen und die, welche in ihm zu Schaden kommen, selbst unter-
halten. 2. Die Armenhäuser sollen nur in den Psarrorten und
in den Städten errichtet werden. 3. Diese Bauten sollen bis
Michaelis 1629 beendigt und bis Dionysiitag (9. Oktober) von

*) Jahrbuch G4, S, 236, und 35, S. 76.
2) Ich kann mit Hnnziker nicht übereinstimmen, wenn er (Seite 28)

annimmt, es habe das nach dem Friedensschluß zu Lübeck zwischen
Wallenstein und Christian IV. hergestellte gute Einvernehmen den Aus-
bau des Kanals verhindert; so zartfühlend war Wallenstein nicht, wenn
es sich darum handelte, wichtige eigene Interessen zu verfolaen.

3) Jahrbuch 35, S. 80 f.
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den Armen bezogensein. 4. In jedem Kirchspielsoll die Zahl

der Armen genau erforschtund dabei der wahrscheinlicheZuwachs
sorgfältigberücksichtigtwerden. 5. Die Veranlagung der Beiträge

soll nach Hufenbesitzund Aussaat erfolgen. 6. Eingepfarrte
Dörfer leisten ihre Beiträge zu der Stadt oder dem Pfarrdorfe

und dürfen dafür ihre Armen dorthin abgeben. 7. Die Beiträge

sollen jährlich am 9. Oktober einkommenund am selben Tage

vertheilt werden.
Zugleich befahl Wallenstein sowohl den zur Ausführung

dieser Verordnung bestelltenlandständischenDeputierten wie den

versammeltenLandständen,nicht eher auseinander zu gehen, als

bis dieseAngelegenheitdenStänden vorgetragenund durchBeschluß

erledigt sei.
Auch diese Armenordnung ist, wie vieles andere Gute, in

den Stürmen der folgendenKriegsjahre untergegangen.
BesondereSorgfalt und AufmerksamkeitwidmeteWallenstein

auch den Eisenwerken/) deren bedeutendstesin Neustadt i. M.

betriebenwurde. Er bestellteam 1./11. August 1628 den schon

unter Herzog Adolf Friedrich thätig gewesenenMartin Hoyer

aus dem Braunschweigischenzum Schmelzmeister,nahm aber

insofern mit dem Werke eine Aenderung vor, als er es, das

bisher auf Schmelzen und allerhand Gießerarbeiten (Oefen,

Mörser, Grapen u. s. w.) eingerichtetgewesen zu sein scheint,

besonderszur Herstellungvon Kriegsbedürfnissenheranzog; in der

Bestallung des Schmelzmeisterssowie in den wenigen sonstigen

Aktenstückenaus der Zeit über das Gießwerk ist daher Haupt-

sächlichvom Kugelgießendie Rede. Nocham 21./31. Juli 1629

bei seinem Abzüge aus Meklenburg besuchteWallenstein dieses

Werk und sah lange dem Gießen der Kugeln zu, indem er sich

beidemSchmelzmeisternachallenUmständender Hütte erkundigtet)

An der Erhaltung des Werkes scheint ihm viel gelegengewesen

zu sein, da er noch 1630 als Zuschuß dafür die für damalige

Verhältnissegroße Summe vou 1000 Thalern auf den Kammer-

etat setzte. Herzog Adolf Friedrich ließ nach seiner Rückkehr

zwar den Gang des Eisenwerkesganz ungestört, bestätigteauch

Marti,t Hoyer' wiederum als Schmelzmeister,jedochging in den

furchtbarenWirren der nächstenJahre auch dieses Werk unter

und die späteren Versuchezur Wiederherstellungwaren niemals

von Erfolg gekrönt.

') Jahrbuch 7, S. 64 f.
2) Jahrbuch 35, S. 76.
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Nochauf einemandernGebietegriffWallensteinin Meklenburg
scharf und energischein, nämlich auf dem der Posteinrichtung/)
die bisher sehr im Argen gelegenhatte. Er trachtete besonders
danach,Güstrow, den Sitz seinerRegierung,nachallen Richtungen
hin mit den Grenzorten in Verbindung zu bringen, und so ent-
standen, den Landstraßen folgend, bald mehrere Postkurse oder
Reitposten mit regelmäßigemPferdewechsel. Die Verantwortung
für ungehinderteBesorgung der Post lag den Städten und fürst-
lichenAemtern ob, in denen gewisseLeute oder Häuser bestimmt
waren, die stets Pferde zum sofortigen Wechselzur Hand haben
mußten. Auch diese vorzüglichenEinrichtungen überlebten das
Ende ihres Begründers nicht. Nur die Einrichtung der relais-
mäßig angesessenenAmtsbriefträger hat sicherhalten, doch mußte
auf den reitendenDienstschonaus Pferdemangelverzichtetwerden.

Erwähnen könnte man noch, daß Wallenstein am

1629^)eineVerordnung erließ, die „zur befürderungdes gemeinen
besten" in demHerzogthum „eine eintzigedurchgehendegleichheit
an Scheffeln,Maaß, Ellen und Gewicht" einführte, wobei die
RostockerMaße und Gewichte zu Grunde gelegt werden sollten.
Es war dies eine Anregung, die erst nach etwa 70 Jahren zur
weiteren Verfolgung und erst nach ferneren 50 Jahren zur end¬
lichen Durchführung durch die Herzöge von Meklenburg ge-
langen sollte.

Betrachtenwir das Verhältniß Wallensteins, des Usurpators,
zu den einzelnenStänden im Lande und zu deren damals sehr
mächtigenVertretung, demLandtage, so nehmen wir ein gewisses
Schwankenwahr, das der gegebenenLage sichanzupassensuchte.
Ehe Wallenstein ins Land kam und die Verhältnisseüberblicken
konnte, dachte er daran, den Adel und die Stände in allen

Stücken zu beugen oder zu brechen. Am 1628 schrieber

an Arnim,3) er vernehme mit Freuden aus seinem Schreiben,
daß beider Huldigung in MeklenburgsichSchwierigkeitenergäben;
das säheer von Herzengern, da sie dadurchalle ihre Privilegien
verlieren würden. Sobald Derartiges vorfiele, sollten die Güter
der Opponierendeneingezogen,dieseselbstins Gefängnißgeworfen
werden. Bald jedochänderte sichseine Ansichtund Ende April
16284)theilte er St. Julien mit, daß er den von den Ständen

') Moeller, Gesch.des Landespostwesens in Jahrbuch 63, S. 13.
2) Jahrbuch 40, S. 87.
s) Förster, Briefe I, S. 322.
4) Jahrbuch 40, S. 99.



33

geplanten Empfang an der Grenze gestatte, um sie nicht zu
beleidigen,obwohlihm selbstwenigan solchenZeremoniengelegen
sei. Daß er später, nachdem er die Verhältnisse des Landes
genauer kennengelernt hatte, den Adel geradezubevorzugteund
lieber mit ihm als gegen ihn regieren wollte, liegt in der über-
wiegendenMacht des Grundbesitzesim Lande begründet.

Wir haben gesehen,daß Wallensteinfast alle höheren Ver-
waltungsbeamten, auch die Hof- und Jagdbeamten dem meklen-
burgischen Adel entnahm. Traten auch Einzelne wohl des
pekuniärenVortheils wegen, Andere durch die angedrohteVer-
Haftung und Konfiskation der Güter dazu gezwungen, in des
neuen Herren Dienste, so kann man doch annehmen, daß Viele
deshalb sich von Wallenstein zu Beamte» gewinnen ließen, um
die Rechte und Gewohnheitendes Landes dem Fremden gegen-
über wirksamer wahren zu können. Warum sollte nicht auch
der Eine oderAndereerkannthaben,welcherSchutzfür Meklenburg
in jenen schwerenZeiten in dem straffen und festen Regimente
Wallensteins lag, der nicht nur den Willen sondern auch die
genügendeMacht dazu hatte, dem Lande zu gedeihlichemFrieden
zu verhelfen?

Auch Bürger und Bauern entgingen nicht Wallensteins
Fürsorge. Zwar trugen sie Alle schwer an den Kontributionen
und andernKriegslasten'). Das war aber der VölkerDeutschlands
unabänderlichesGeschickin jenerZeit, und niemals habenschwerere
und größere Lasten auf Meklenburg gelegen,als in den Jahren
nach WallensteinsTod, unter demnach innen schwankenden,nach
außen schwachenRegimente der Herzöge.

Wenn Wallensteinauch sonstdem Adel hold war, so wurden
durch die Brau-Verordnung, die Wingersky mit Wissen und
Willen seines Herrn am 10./20. September 1628^)erließ, doch
die Städte dem Adel gegenüberentschiedenbegünstigt, da allein
Städte und Märkte dadurch das Rechterhielten,Bier brauen und
ins Land verkaufen zu dürfen, weil dieses „der vornehmste

Aequest" der Bürger sei.
Wallenstein regierte zwar äußerlich mit den Landständen

zusammen,um nicht alle seineAnordnungen als Feind geben zu

'Nüssen/) seine meisten Verordnungen waren jedoch gewisser¬

So hat das Herzogthum Meklenburg nach einem gleichzeitigen

Berichte in den Jahren 1628—1630 ohne Bieraccise und Licente in den

Kontributionskasten allein 1 306 770 Thaler bezahlt (Boll II, S. 103).

2) Kutzow III, S, 229.
3) Lützow III, S, 221.
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maßen Kabinettsordres, ohne besondereZustimmung der Stände
erlassen; aber wehe dem, der nicht unbedingten Gehorsam
leistete! Wir haben gehört, wie scharf und drohend er in den
Briefen an Wingersky am 2. und 3. September n. St. 1628 den
Ständen entgegentrat, als sie auf dem Landtage seinen Kon-
tributions-Propositionen so vielerlei Quereleu entgegenstellten.
Er betrachtete sein Verhältniß zu ihnen von zwei Gesichts-
punkten aus: in Regierungsangelegenheitenhatten sie ihm zu
gehorchen,höchstensVorschläge zu macheu oder Bedenken zu
äußern, nach denen er sich dann richten konnte, wenn es ihm
beliebteund er sie als das Bessere erkannt hatte: ihre sonstigen
Privilegien dagegen ließ er ganz ungestört. Eine Ausnahme
machteer hierbeiallerdings, indem er, wie wir sahen, ihnen das
Appellationsrechtnahm und, wenn auch spät erst, vom Kaiser
für sich das Privilegium de plane non appellando erzwang.
Am 7./17. Juni 1629,') am Tage nach seiner Erbbelehnung
mit Meklenburg,schrieber an St. Julien, nachdem er ihm für
die Beendigung der meklenburgischenSache gedankt hatte, daß
er, was die Privilegien des Adels anbetreffe, dem Adel wohl-
gesinnt sei und daß er diese nicht zerstörenwolle; wenn er nur
das Privileg erhalte, daß sie nicht appelliren dürften, so wolle
er sie gewiß wie Edelleute und nicht wie Bauern leben lassen.

Eine ganz merkwürdige Stellung nahm Wallenstein, der
katholischekaiserlicheFeldherr, dem lutherischen Meklenburg
gegenüberein. Man sollteannehmen, daß sein nach unbedingter
HerrschaftstrebenderGeist dem Lande seine und seiner Gönner,
der Jesuiten am Kaiserhofe,Religion aufgezwungenoder daß er
wenigstens den Versuch dazu gemacht habe. Nichts davou
geschah. Zwar versprachWallensteinmehrfach,so z. B. in einem
Schreiben an St. Julien vom 19./29. Oktober 1627^), ehe er
Meklenburg sicher erhalten hatte, dem Orden der Jesuiten im
Lande durch Gründung von Kollegienund Stiftern Ausbreitung
und Macht zu verschaffe«,überhaupt die katholischeKonfession
in Meklenburgwieder einzuführen. Es geschah dies aber an-
scheinendnur, um die am Kaiserhofe allmächtigenJesuiten für
sichzu gewinnenund durch sie den Einfluß der seinen Plänen
auf Meklenburg widerstrebendenkaiserlichenRäthe zu brechen.
Bei ihm war die Religion nicht Herzenssache,sondern nur eiue

') Jahrbuch 40, S. 108.
2) Jahrbuch 40, S. 93.
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Figur im Schachspieleder berechnendenPolitik. Traten ihm
die Protestanten irgendwie feindselig entgegen, so spielte er
sofort, um sein Vorgehen gegen sie zu begründen, ihnen gegen-
über den Katholikenaus. Schon im April 1628 sagte er bei
der Entlassungder RostockerGesandten,nachdemer die Nachricht
von der vollzogenenPfandhuldigung erhalten hatte, sie sollten
den Ständen mittheilen, er werde die Privilegien und ihre
Religion nicht autasten; er werde Niemanden zu einer Religion
zwingen, in seiner Armee seien mehr Evangelischeals Katholiken,
und der Lutherauer Arnim sei ihm ebensolieb wie der katholische
St. Julien.') Auch wurde in den Kapitulationsbedingungenvon
Wismar und Rostockstets die Gewährleistung freier Ausübung
des lutherischenBekenntnissesverlangt, zugebilligtund auchinne-
gehalten. Die Lehre Luthers war die allem herrschendein
Meklenburg; nur der Herzog Johann AlbrechtII. von Güstrow
mar mit seiner Familie zum größten Verdruß der Stände 1617
zum Kalvinismus übergetreten und hatte angefangen, von den
Steinen niedergelegterkatholischerKapellen in Güstrow sich ein
Gebetshaus zu erbauen, dessenVollendung aber durch die Er-
eignisse von 1628 verhindert wurde. Vermuthlich, um die
strenge lutherische Bevölkerung für sich zu gewinnen, befahl
Wallenstein,sowie er nachGüstrow kam, den sofortigenAbbruch
dieses Hauses.') Im Uebrigen haben sowohl Wallenstein wie
seine Statthalter die Ausübung des protestantischenBekenntnisses
nirgends gewaltsam gehindert. Lisch hat^) aus der Zeit der
WallensteinschenHerrschaft 19 Anstellungenbezw.Beförderungen
lutherischerPrediger und Schullehrer zusammengestellt;einer der
Lehrer, Georg Schedius, den Wallensteinzum Rektor der Dom-
schulein Güstrow ernannte, war sogar von den Jesuiten seines
Glaubens wegen aus Böhmen vertrieben worden.

Nur zwei Punkte deuten darauf hin, daß der neue Herr
dochwohl beabsichtigte,im Laufe der Zeit und ganz allmählich
Meklenburg dem katholischenGlauben zuzuführen/) Das ist
einmal die Entsendung^)junger meklenburgischerAdliger auf

') Jahrbuch 51, S. 327.
2) Von den Steinen ließ Wallenstein einen Flügel des Schlosses zu

Güstrow erbauen, der allerdings später von Herzog Gustav Adolf, dem
Sohne und Nachfolger Johann Albrechts, wieder abgerissen wurde, um
»jedes Andenken an den Tyrannen zu vernichten". (Jahrbuch 37, S. 4.)

) Jahrbuch 37, S. 7 und 8.
4) Vergl. Gindely, Waldstein II, 184.

Jahrbuch 37, S, 11 f.
3*
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seine jesuitischeRitterakademiezu Gitschinund zum andern die
nach dem Muster der Gitschiner vollzogene Gründung einer
ebensolchenAkademiein Güstrow/)

Den Plan zur Stiftung faßte Wallenstein gegen Ende des
Jahres 1628; schon am ^berief er den ersten
Magister, erklärte am 21./31. Januar die Stiftung für begründet
und ernannte den französischenNiederländer Johann de Lasure
zum Gubernator. Die Akademiewar für fünf jungeHerren aus
Wallensteins Verwandtschaft, sowie für zwölf meklenburgische
Edelknabenbestimmt, die zusammen mit dem Gubernator, den
Präzeptoren und den Dienern ein eigenes Hans auf der Dom-
freiheit bewohnensollten. Sie wurde von Wallensteinsehr reich
dotirt und war im Mai 1629 vollkommenfertig eingerichtet.
Das (nach Lischs Ermittelungen) ungewöhnlich große

"
Lehrer-

Personals bestand fast durchweg aus Katholiken, und der Zweck
dieserAkademiewar sicherlichder, den Katholizismusin Mellen-
bürg, und zwar zunächst in die einflußreichenAdelsfamilien,
wieder einzupflanzen. Sie hat bis in den Februar 1631 be-
standen und verschwand, zum Glück für das protestantische
Meyenburg, vor dem Ansturm der Schweden. Vielleichthätten
doch die in ihr ausgestreutenKeime der katholischenLehre sonst
später die von Wallenstein und den Jesuiten erhofftenFrüchte
getragen.

Dies waren aber auch die einzigen Punkte, in denen
Wallensteineinen Blick auf seine Stellungnahme zu den streiten-
den Konfessionenthun ließ. Er war im Uebrigen viel zu sehr
Realpolitiker, als daß er sofort nach der UebernahmeMeklen-
burgs die Gegenreformation gewaltsam durchzuführen versucht
hätte. In seinen ResidenzenGüstrow und Schwerin richtete er
zwar in den Schloßkirchenden katholischenGottesdienstein. Das
that er schon, um nicht den Argwohn des Kaisers und der
Jesuiten zu wecken. Indessen ließ er seine protestantischenBe-
amten, wie den Kanzler von Eltz, den Regenten Heinrich
Kustoß,') sowie die dem meklenburgischenAdel entnommenen in
ihrem Bekenntnißvollkommenunbehelligt.

>) Jahrbuch 37, S. 18 f.
2) Jahrbuch 37, S. 20 f.
3) Des Kanzlers Bekenntniß geht aus seinem Eid hervor (Jahr¬

buch 36, S. 41). Kustoß gehörte einer aus Böhmen wegen ihres
Glaubens vertriebenen Familie an (Jahrbuch 36, S. 23).
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In besondererGnnst stand bei Walleiistein die Universität
zu Rostock. Obwohl ihr Lehrkörperden vertriebenenHerzögentreu
anhing und mit ihnen ständig in Verbindung blieb, hatte sie
dennochnichts von dem neuen Herrn zu leiden. Er bemühte
sichvielmehr,sie durch alle Mittel zu heben, bestätigte1628 bei
der UebergabeRostocksalle ihre Privilegien, suchte sie vor den
Kriegslasten zu schützenund ließ mehrfach Salvaguardiabriese
für sie ausstellen. Noch am ^ ^ befahl er von
Gitschiuaus, die Professoren mit Einquartierung völlig zu ver-
schonen. Leider zerschlugensich die Verhandlungen mit dem
AstronomenJohannes Keplers, den Wallensteinan die Rostocker
Hochschuleberief; Keplers Tod, im November 1630, zerstörte
den Plan endgültig.

Wallenstein war zwar im Herzen ein Gegner des vom
Kaiser am 24'6g^ft"5av1629 veröffentlichtenRestitutionsedikts,
das er politischmit Recht für unklug hielt, nahm aber dochdas
Stift Schwerin, das ihm, wie schonerwähnt, am 16./26. Januar
1628 nebst andern geistlichenStiftern des Landes verliehen
war,^) mit der Residenz Bötzow und alleu Besitztümern im
Juli desselbenJahres in Besitz und zwang den Dänenkönig
Christian IV., dessen Sohn Ulrich III. 1624 seinem Oheim
Ulrich II. als Administrator des Stiftes gefolgt war, im Frieden
zu Lübeck,für sichund seine Söhne darauf zu verzichten. Auch
die Johanniterkomthureien Mirow und Nemerow1) wurden
schon im Sommer 1628 von den Beamten Wallensteins trotz
der im Jahre zuvor von Wallenstein selbst ertheilten Salva-
guardiabriefe für diesen mit Beschlagbelegt. Die Klagen des
letztenKomthurs zu Nemerow, des Grasen HeinrichVolrad von
Stolberg — Komthur von Mirow war nach dem Vertrage von
1593 der Herzog Adolf Friedrich von Meklenburg gewesen—,
wurden von den WallensteinschenRüthen überhaupt keiner
Antwort gewürdigt.

Wallensteinstand kurz vor seinem Abzügeaus Meklenburg
im Juli 1629 auf der Höhe feiner Macht im Norden Deutsch-
lands. Am 12./22. August6) 1628 hatte er bei Wolgast den

') Krabbe, Rostock, S. 124.

2) Krabbe, Rostock, S, 121.

3) Jahrbuch, 51, S. 133.

4) Jahrbuch 9, S. 62 und 108.

5) Boll II, S. 631.



38

König ChristianIV. von Dänemark so energischauf das Hauptgeschlagen,daß dieser eine Landung in Pommern oder Meklen-bürg nicht mehr versuchte,sondern sichauf seinJnselreich zurück-zog. Wallensteindrängte die übrigen dänischenTruppen nochim Herbst desselben Jahres weit nach Holstein hinein underoberte die starkeFestung Krempe an der untern Elbe. Aberauch er wünschte den Frieden mit Dänemark, da er einendrohendenKrieg mit Schwedenschonlange voraussah. So kamdenn nach längeren Verhandlungen am 12./22. Mai 1629 derFriede zu Lübeckzu standet)
Wallenstein, der einsah, daß sein Wunsch, eine den ver-einigtenDänen und SchwedengegenübergenügendstarkeSeemachtsichzu erwerben,zur Erfüllung noch sehr viel Zeit und die um-fassendstenVorbereitungenerfordernwürde, gewährte demKönigesehr günstige Bedingungen: Christian blieb im Besitze seinerholsteinschenLänder, mußte dagegen auf die Stifter im Reich,also wie schongesagt, auch auf das Stift Schwerin für sichundseine Nachkommenverzichten,sowie dadurch, daß er sich ver-pflichtete,in Reichssachensich nicht einzumischen,implicite auchWallenstein als Herzog von Meklenburg anerkennen. So warWallenstein von einem gefährlichenund lästigen Gegner aufbillige Weise frei gewordenund erstrebte nun den völligen erb-lichen BesitzMeyenburgs.
Schon seit dem Beginne des Jahres hatten WallensteinsAbgesandte, an ihrer Spitze Oberst Heinrich von St. Julien,am kaiserlichenHofe, den vielfachenränkevollen Widerständenzuin Trotz, für ihres Herrn definitiveBelehnung mit Mellen-

bürg schriftlichund mündlichgekämpft. Am 57-J^ erreichten
sie schließlicheinen kaiserlichenBescheid,daß Seine Maj. „sichdarauf endlichrefolviret, daß Sie es nämlichbei der vor einemJahre wider ernannte Herzöge wegen des von ihnen vielfältigbegangenenLastersbeleidigterMajestät fürgenommenenPrivationund Alienation ihrer innegehabten Herzogthümer und Länderallerdings bewendenund solchesehistenTags mit Vorbehalt derAcht publiciren, hergegen wohlgedachtesHerzogen zu Friedlandfürstliche Durchlaucht, . . . damit belehnen und wirklichinvestiren lasten wollen."

1) Gedr. it. a. Lünig, Teutsch. Reichsarchiv, Part. spec. cont. I, 1,S. 349 f. Vergl. Gindely, Waldstein II, S. 90 f.: Die Lübecker Friedens-Verhandlungen, besonders S. 104, 105.
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Am 1629 erließ dann der Kaiser die in Aussicht
gestellteDeklarationsschriftgegen die Herzöge,in der er sieihrer
Lande auf immer für verlustig erklärte und mit der Acht im
Widersetzungsfallebedrohte. Die nochmaligeBitte St. Juliens
um Anberaumung der Belehnuug wurde noch am 4./14. Juni
durch den Bescheidbeantwortet, zuvor wegen der „Vorbehalte
und Spezial-Conditionen", unter denen die Fürstenthümer ver-
kauft seien, der Hofkammer gegenüber Richtigkeit zu machen.
Diesem von der Kanzlei eilfertig expedirten Bescheidescheint
sofort nachgelebtzu sein, denn bereits am 6./16. Juni meldet
Jeremias Pistorius von Burgdorf den Herzögen die am selben
Tage erfolgte Belehnung, und mit gleichemDatum sind auch
der kaiserlicheLehnbrief, die Kommission für die Obristeu
Altringer, Walmerode und Oberkampf zur Empfangnahme der
Erbhuldigung und ein „Gehorsambrief" für Wallenstein an die
meklenburgischenStände erlassend) Durch den Lehnbrieferhielt
Wallensteinausnahmsweisedas Recht, falls er keinenmännlichen
Leibeserbenhinterließe,felbsteinenLehnserbenaus seinenAgnaten
bestimmenzu könnend) Es war dieserPassus die kaiserlicheBe-
stätigung der von Wallensteinam 2./12. Juni'') 1629 erlassenen
Verfügung, daß seinNeffeund Erbe Maximilian von Wallenstein
(Waldstein) und dessenNachkommenihm auch im Besitzedes
HerzogthumsMeklenburgfolgen sollten/) Die auf Grund dieser
Belehnung in dem Gehorsambrief verlangte Erbhuldigung
durch die meklenburgischenStände fand trotz des Protestes der
Herzögeund der Bitte der Stände um persönlicheAnwesenheit

') Schweriner Archiv, Acta investiturae ducum, meist vom Reichs¬

hofrath 1819 abgegebene Originalschreiben und -Coneepie. Diese Akten

enthalten auch die Concepte der Schreiben, durch die sämmtlichen

Fürsten Deutschlands und auch dcm Könige von Dänemark die Be-

lehnung Wallensteins mitgetheilt wurde mit der Mahnung, ihm nun-

mehr den gebührenden Tilet zu geben. Die Ansprüche Kurbrandenburgs

aber aus seiner Erbverbrüderung mit den Herzögen von Meklenburg

sollten durch einen neuen Vertrag auf gleicher Grundlage sicher gestellt

werden, für den die kaiserliche Genehmigung dem neuen Herzoge von

Meklenburg durch ein kaiserliches Dekret vom 5./1S. und ein überaus
gnädiges Handschreiben des Kaisers vom 6./16. April 1630 im Voraus
zugesagt wurde (Ebendaselbst).

2j Förster, Wallensteins Prozeß, Uli. S, 93, Nr. 16.

3) Ranke, Wallenstein, S. 142.

4) Gleichwie er dieses auch für Friedland und Sagau bereits am
16./26. Mai 1628 festgesetzt Hatte (Förster, Wallensteins Prozeß, Urk.
S. 69, Nr. 13).
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Wallensteins am -^gf^ruar 1630 zu Güstrow statt, nachdemder
Statthalter von Wingersky und der Kanzler von Eltz denStänden Schutz ihrer Privilegien und des evangelischenBekennt-nisses versprochenhatten/)

So schiender BesitzMeklenburgsnach außen hin genügendgesichert, im Innern arbeitete der vortreffliche Wallensteinsche
Regierungsapparat nntadelhast, und der neueHerzog konntenunohne irgend welcheUnruhe daran denken,wenn anch ungern undwieder

"seinen
Willen, den ihm vom Kaiser gegebenenAustragen

zur Durchführung des von ihm offengemißbilligten°)Restitutions-ediktsin Norddeutschlandnachzukommen.Er beschloß,sichzunächstenergischgegen das feste,von ihm schonseit einigerZeit blockirteMagdeburg zu wenden, da er Holstein laut Vertrag des Lübecker-Friedens räumen mußte, Pommern und Brandenburg zu sehrausgesogenwaren, Meklenburg dagegen geschontwerden sollte.Dem AbzügeWallensteins aus seinem neuen Herzogthnme
(1629) gingendie umfangreichstenVorbereitungen^)voraus. AuchhierbeikümmertesichWallensteinum alle Einzelheiten:so erhieltendie Hauptleute der auf der Reise berührten Aemter fast täglichvon ihm selbst die genauen Lieferungszettelfür die herzogliche
Küche. Für die Nachtlager und den Aufenthalt in Sternberg,Schwerin und Neustadt wurden von ihm bis in das Genauesteausgearbeitete Befehle gegeben. Als Tag des Aufbruchswurdeder 13./23. Juli angesetzt,als erstes Nachtquartier Sternbergvorgesehenund für Schwerin ein Aufenthalt von vier Tagenbestimmt; zur Begleitung in Meklenburg wurden der RegentHeinrich Kustoß und der KammerpräsidentHans Heinrich vonder Lühe besohlen/)

In Schwerin, das Wallensteinzuvornur im Dezember1628gesehenhatte, hielt er sichlänger auf, als eigentlichbeabsichtigtwar; er blieb dort bis zum 21./31. Juli. Deshalb mußtenschleunigst,weil der Proviant auszugehen drohte, Eilboten mitLieferungsaufträgennach verschiedenenAemtern geschicktwerden.Am 20./30. Juli erließ Wallenstein wohl seinen letzten schnst-liehen Befehl auf meklenburgifchemBoden; er betraf den vorzn-nehmendenBau von Eisgruben in Schwerin, Neustadt, Doberan,Stargard und Güstrow, und wurde im Spätherbst des folgenden

1) Spalding II, ©.211; Kutzow III, @.237.
2) Vergl. Gindely, Waldstein II, 184 f.
3) Jahrbuch 35, S. 51 f. ,
*) Jahrbuch 35, S. 55, 56 f.
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Jahres ausgeführt/) Am selbenTage gab er nochdemRegenten
Kustoß^)eineausführliche„Instruction wegenAbführung etzlicher
Geldpostenund anderer Puncta, wornach die F. Mecklnburgische
Cammer sichzn richten."

Am 21./31. Juli kam er nach Neustadt, wo, wie oben
erwähnt, das Eisenschmelzwerkeingehendbesichtigtwurde. Am
folgendenTage brach er Morgens um 5 Uhr von Neustadt auf
und überschritt in der Richtung auf Perleberg zu die Landes-
grenze. Er solltedas HerzogthumMeyenburg niemalswiedersehn.

WallensteinzogseinemSturze entgegen. Im Reiche,besonders
unter den Kurfürsten, war schon seit längerer Zeit gegen ihn
eine erbitterte Stimmung hochgekommen,die ohnmächtigeWnth
des von dem Stärkeren zu Boden gedrücktenSchwachen. Be-
sonders war es der KurfürstMaximilian von Bayern, das Haupt
der Liga, der unter den Fürsten sowie unter den Rüthen des
Kaisers den Haß gegen den übermächtigenFeldherrn schürte.
Schon im Oktober 16293) beschwertesichWallensteinin Briefen
an den Hofkriegsraths-Präsidenten, Grafen von Collalto, über
die unverdientefeindseligeStimmung der Fürsten gegen ihn, die
ihm nur wegenseiner demKaiser treu geleistetenDienste so gram
seien. Auf dem Kurfürstentagezu Regensburg, im Sommer des
Jahres 1630, kam der lang genährte Unwille der Reichsfürsten
gegenWallenstein,denVertreter derkaiserlichenabsolutenAutorität,
offen zum Ausbruche. Lange sträubte sichder Kaiser gegen die
über des Herzogs selbstherrlicheKriegsführung empörten Kur-
fürsten, die zunächst eine anderweitige Besetzung des höchsten
Heereskommandos,am 9./19. Juli auchdie Eröffnung einesregel-
rechtenProzesses gegendie wider alle Reichsgesetzevergewaltigten
Herzöge von Meyenburg (in Folge der Apologie!) und am
2./12. Augusts)nochmalsund dringenderdieAbsetzungWallensteins
von der Heeresleitung und den ordentlichenProzeß gegen die
Herzögevon Meyenburg forderten. Da endlichgab der Kaiser
nach, weil er, freilichvergeblich,hoffte,durchdiesesZugeständniß
die Stimmen der Kurfürsten zur Wahl seines Sohnes zum
römischenKönige zu erhalten. Das Oberkommando,auf das der
Kurfürst Maximilian für sich gerechnethatte, wurde an Tilly
übertragen und zugleichder Krieg gegenden an der pommerschen

') Jahrbuch 35, S. 56.
2) Jahrbuch 36, S. 49.
") Jahrbuch 40, S, 110 und 111.
4) Ranke, Wallenstein, S. 198; Giudely, Waldstein II, S. 267 f.
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Küste gelandeten SchwedenkönigGustav Adolf beschlossen.Vonder meklenburgischenAngelegenheit wurde es, wie Jeremias
Pistorius von Burgdorf den Herzögen berichtete/) wieder still.Die denKurfürstenbeidemZugeständnißder AbsetzungWallensteins
vom Kaiser gemachteBedingung/) daß dem Entlassenenwederan seiner Ehre noch seinemVermögen Schaden geschehensolle,wirkte entschiedenerfolgreichden meklenburgischenBestrebungen
entgegen.

Ruhig und gefaßt empfingWallenstein in Memmingen die
Anzeigeseiner Absetzungvom Kommandound erklärtes sogleich,
er werde,wiejederandereReichsfürst,seinHerzogthumMeklenburg
gegen die Schwedenvertheidigen. Die Kurfürsten bestritten ihmjedoch das Besitzrechtan diesem Lande, da die AbsetzungderHerzögeungerechtsei; er müsseMeklenburgwieder herausgeben,
wenn nicht die Herzöge durch regelrechtenProzeß des criminislaesae majestatis überführt würden. Der Kaiser ertheilte ihm
auf seineBitte um eingehendenBescheidüberhaupt keineAntwort
und grollendzogsichder Herzog auf seineböhmischenBesitzungen
zurück. Seine Ansprücheund Pläne aus Meklenburg aber ließ
er darum dochnichtfallen. Er überwachteweiterhinvon Gitschin
und Prag aus scharfenAuges die Verwaltung und dieZustände
seines norddeutschenHerzogthums/) dessen Schutz gegen die
Schwedener seinemStatthalter dringendans Herzlegte. Daneben
forderte er eingehendeBerichte über Alles und schärfte dem
Regenten Kustoß besonders pünktlichesEinsenden der monatlich
fälligen Summe im Betrage von 20000 Thalern ein.^) In den
zwischenWallensteinund deinKönigGustav Adolf von Schweden,
bezw. zwischenHeinrichMatthes von Thurn und demschwedischen
Reichskanzler Axel Oxenstierna in den Jahren 1631—1633
gepflogenen,jedochresultatlosenFriedens-Verhandlungen,an deren
Äuthenticität man seit den ForschungenRankes") und seit den
PublikationenHildebrands ans den Aktendes schwedischenReichs-
Archivs') nicht mehr zweiselnkann, stand Meklenburg,seinBesitz

') Schweriner Archiv, Acta invaaonum host., Vol. IX (Korre¬spondenz des Herzogs Adolf Friedrich mit I. P. von Vurgdorf).
2) Gindely, Waldstein II, S, 292, 29G.
3) Rank z, Wallenstein, S, 200, Förster, Briefe II, S. 72 f.*) Krabbe, Rostock, S. 151.
") Förster, Wallenstein als regierender Herzog und Landesherr inRaumers Taschenbuch, Jahrgang 1834, S. 106.
°> Ranke, Wallenstein, 480.

E. Hildebrand, Wallenstein und seine Verbindung mit denSchweden. Aktenstücke aus dem schwedischen Reichsarchiv zu Stockholm.



43

oder die betreffendeEntschädigung bei dauerndem Verlust des
Landes im Vordergründe. Um so auffallender ist es allerdings,
sagt Krabbe') mit Recht, daß er Tilly, der Meklenburg gegen
Gustav Adolf vertheidigen sollte, fast gar nicht unterstützte,ja
sogar an Wingersky die Weisung gab, alles überflüssigeGetreide
zil verkaufenund den Erlös nachPrag zu schicken. Tilly, dessen
Heer durch diese Maßregeln großen Mangel litt, da er fest auf
Zufuhr aus Meklenburggerechnethatte, beklagtesichbitter beim
Kaiser darüber, und dies ist vermuthlichder Grund der im Jahre
1631 erfolgten Abberufung des Statthalters Wingersky und der
bereits erwähnten Ernennung des Grafen Berthold von Wallen-
stein zu dessenNachfolgergewesen.

Auch in den Verhandlungen Wallensteins mit dem Kaiser
über dieWiederannahmedes Generalates,dieEnde 1631begannen,
spielte die Sicherstellungdes meklenburgischenBesitzeseine große
Rolle. In der Anstellungsurkundevom 6./16. April 16322)
bestätigtederKaiser demHerzogeseinRecht auf Meklenburgund
gewährte ihm, da dieses von den Feinden besetztsei, als Unter-
psand das Fürstenthum Groß-Glogau. Für den Fall, daß
Meklenburg endgültig verloren ginge, versprach ihm der Kaiser
ein anderes Reichs-FürstenthnmgleichenRanges und Ertrages.

Wallensteinführte auch stetsnoch im brieflichenVerkehr, in
UrkundenuudaufMünzen^)denTitel einesHerzogsvonMeklenburg
fort. Sogar der Kaiser hielt bis zu WallensteinsTode daran
fest; obwohl er ihm durch Patent vom 14./24. Januar 1634
wiederum das Oberkommandogenommenund interimistischan
Gallas übertragen, auchden Herzog von jeglichemPardon wegen
der Vorgänge bei dem Gastmahl zu Pilsen (am 2.112. Januar)
ausgeschlossenhatte,adressierteerdennocheinvertraulichesSchreiben

Frankfurt a. M. 1885. Ihm tritt nach Dresdener Archivalien bei
Gädeke, Wallensteins Verhandlungen mit den Schweden und Sachsen
1631/34 (Frankfurt a. M. 1885); auch die neueren Veröffentlichungen,
Jrmers Verhandlungen Schwedens und seiner Verbündeten mit Wallenstein
und dem Kaiser (Publ. aus dem Preuß. Staatsarch., Bd 33, 39, 46) und
Axel Oxenstiernas Skrifter och Brefvexling bestätigen das aus den
zuerst genannten Schriften gewonnene Bild.

') Krabbe, Rostock, S. 152.

2) Förster, Wallensteins Prozeß, Urkunde Nr. 18; Ranke, Wallen-
stein, S. 238.

s) Jahrbuch 31, 3. Quartalbericht, S. 4. S. auch: Ad. Meyer,
Älbrecht von Wallenstein, Herzog von Friedland, und seine Münzen.
Wien 1886.



44

an ihn vom 3./13. Februar 1634: „An den Herzog zu Mecklen-
bürg ?c.".')

_Hatte auch Wallenstein schließlich,durch die Macht der
Ereignisse dazu gezwungen,wohl den Gedankenan den Besitz
von Meklenburg aufgebenmüssen, so hatte er doch niemals den
Anspruchauf eine Entschädigung dafür fallen lassen. Somit
besreiteerst der am 15./25. Februar 1634 erfolgendegewaltsame
Tod Waldensteinsdie meklenburgischenHerzöge endgültig von
den drohendenAnsprüchendes mächtigenMannes.

Im Separatfrieden des Kurfürsten von Sachsen mit dem
Kaiser, abgeschloffenzu Prag, am 20./30. Mai 1635, gab auch
der Kaiser nach und erklärte, er wolle die beidenHerzöge,wofern
sie diesenFrieden acceptirten und einem für sie besonders ent-
worfenenMemorial nachkämen,um des allgemeinenFriedens willen
und wegen der beharrlichenInterzessionen des Kurfürsten von
Sachsen wiederum „zu Hulden und Gnaden aufnehmenund bei
Land und Leuten ganzruhig verbleibenlassen." Schon die dein
Frieden voraufgehendenPirnaischen Punktationen hatten diesen
Wortlaut enthalten, und die Herzöge, zu ihrer Annahme auf-
gefordert, waren in der ersten Freude über die bevorstehende
Ruhe geneigtgewesen,Frieden und Memorial sofortzuacceptieren.
Doch die inzwischenerlangte Kenntniß des letzteren, das eine
erniedrigende Abbitte und die Zahlung von 10000V Thalern
innerhalb dreier Jahre von ihnen forderte, bewog die Herzöge,
zunächst mit den protestantischenFürsten des niedersächsischeu
Kreises und den Schweden,die durch die Besetzungvon Wismar
und Umgegendeinen schwerenDruckauf die freie Entschließung
der Herzögeausübten, in Unterhandlungzu treten. Das Resultat
davon mar ein Schreiben an den Kurfürstenvon Sachsen, in dem
sieden Frieden annahmen,des schwedischenBedranges in Wismar
wegen aber um Fortsetzung der Friedens-Unterhandlungenmit
der Krone Schweden baten, und in einer Nachschriftzusagte»,
„was sonst der Friedensschlußerfordert" durch eine eigeneGe-
sandtschastüberreichenzulassen. Unter dem1./11. September1635
erfolgtedarauf diezugesagtekaiserlicheHuldversicherung,die ihnen
verhieß, „es solledasjenige alles, was fürüber gangen, gänzlichen
vergessensein". Mit den Schweden im Lande fertig zu werden,
wurde den Herzögenselbstüberlassen.^

*) Förster, Briefe III, S. 187.
2) Schweriner Archiv, Reichssachen, Prager Friede.
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3. Die Wiedererobernng des Landes durch die Herzöge.

Die vertriebenen Herzöge hatten während der Okkupation
ihrer Länder nicht müßig gesessen. Es ist bereits erwähnt/) wie
eifrig und weitreichendihr BriefwechselwegenInterzessionenvon
ihren sächsischenAufenthaltsorten, nachhervon Lübeckaus gewesen
ist. Aber wie Wallenstein in dem Schwedenkönigemit vollein
Recht den größten Gegner seiner norddeutschenPolitik sah, so
blicktenandrerseits die Herzögeschonfrühzeitig ans Gustav Adolf
als ihren einzigenRetter hin

Zwar wandten sie sich zunächst am 21./31. August 1629
hülfeflehendvon ihrem Zufluchtsorte Hamsfelds bei Lübeckaus
an König Christian IV. von Dänemark und baten') wenigstens
um Anweisungeiner ungefährdetenWohnstätte, da sieLübecknicht
mehr für sicher hielten. Christian, der von Wallenstein durch
den LübeckerFriedenschluß gezwungenworden war, die Sache
der Herzögefallenzu lassen, erklärtes am den herzog¬
lichenAbgesandtenMoritz von der Marwitz uud Simon Gabriel
zur Nedden, er halte Lübeckfür unbedenklich,könneihnen auch
augenblicklichkeinen andern sicherenAufenthaltsort überweisen,
da seine Städte in Holsteinverwüstetseien, er werde ihnen aber
für die Daner des Exils 2000 Thaler jährlich anweisenlassen.
Am 23'ä berichtete')Simon Gabriel zur Nedden an den

HerzogAdolfFriedrichausführlichüber denErfolg seinerSendung:
er habe zuerst vom Könige keinenSchein über die zugesagten
2000 Thaler erhalten können,da das nächsteeinkommendeGeld
des HerzogthumsHolstein schonden abgedanktenOffizierenver-
sprachengewesensei. Schließlichhabe er dochnoch einenSchein
darüber erhalten, aber die ersten 2000 Thaler sollten erst am
13./23. Januar 1631 fällig sein; der holsteinscheLandmarschall
Bnssius habe ihm endlichzugesagt, der König werde etwa in
vier Wochen 1000 Thaler zahlen. Für die Auszahlung dieser
Summe bedanktsichHerzog AdolfFriedrich im Dezember1629.*)

') Vergl. den ersten Abschnitt.

2) Schweriner Archiv, Acta invasionum host. Vol. X. (Korrespondenz
der Herzöge mit Christian IV. und der Königin-Wittwe Sophie.)
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Auch an Johann Friedrich von Holstein-Gottorp, den Erz-
bischofvon Bremen und Bischof von Lübeck,den Bruder ihrer
Mutter, der sieschonfrüher mit Geld unterstützthatte, wandten')
sich die Herzöge mit der Bitte um Ueberlaffung eines sicheren
Zufluchtsortes. Erwies ihnen im September 1629 feinenStifts-
Hofin Lübeckzur Wohnung an und befahl seinenAmtsmännern
zu Neustadt und Oldenburg(Holstein),den Hofhalt heimlichmit
Lebensmitteln zn versorgen. Auch gestattete er den Herzögen
die Ausübung der Jagd auf bischöflichemGebiete bei Lübeck,
warnte sie aber zugleichvor allzu ausgedehntenAusflügen, da
er, salls sie von WallenfteinfchenSpionen gefangen würden, die
größten Unannehmlichkeitenvon Seiten der Kaiserlichen zu
erwarten hätte.

So stellten diese beiden Fürsten wenigstens den einfachsten
Lebensunterhaltder von ihren heimischenEinnahmequellenvöllig
abgeschnittene»Verbannten sicher; mehr konnten sie nicht thun.
Aber für die Gestaltungder künftigenLage kambei der Schwäche
der übrigen deutschenFürsten und bei der erdrückendenUebermacht
Walleiisteinsnur Schweden in Betracht. Vorläufig war jedoch
der König Gustav Adolf noch durch seinen Krieg mit Polen
gefesseltund konnte den Herzögen nur durch Ertheilung von
Rathschlägen helfen. Er war deshalb auch genöthigt, am*
nnwlr 1628^) jjen Herzog Adolf Friedrich zu bescheiden,er
fürchte ausgelachtzn werden, wenn er jetzt für den Herzoginter-
cedieren wolle, und würde ihm dadurch mehr schaden als
nützen; er möge auf Gott vertrauen und sein Schicksal in
Geduld tragen.

Im September 1629 aber schloß der König trotz aller
GegenbemühungenWallensteins,der zuletztsogar mit Wissen des
Kaisers seinen General von Arnim mit Truppen zur Unter-
stützung der Polen zu König Sigismund geschickthatte,3)
Frieden mit diesemund hatte nunmehr alle seine Kräfte für die
bedrängtendeutschenProtestanten frei. Jetzt klangen auch seine
und seiner Beamten Schreiben an Herzog Adolf Friedrich ganz
anders. So berichteteam 3./13. Oktober 1629 der schwedische
KammerjunkerAdam von Vehr^) aus Stockholman den Herzog:

*) Schweriner Archiv, Acta invas. host. Vol. IX. (Korrespondenz
der Herzöge mit Johann Friedrich, Erzknschof von Bremen.)

2) Lützow III, S. 243.
3) Förster, Briefe II, S. 34, 38, 41, 42, 43, 44.
4) Schweriner Archiv, Acta invasionum host. Vol. IX. (Korresp. des

schmed. Kammerjunkers Adam v, Behr und dem Herzog Adolf Friedrich.)
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Man fei dort sehr erregt über den Herzog, der sich zu nichts
entschließenkönne, auch sei er ja nicht, wie er versprochenhabe,
zum Könige gekommen;man glaube in Stockholm, der König
von Dänemark habe ihn „umgetauft". Auch verachteman dort
die Erniedrigung vor dem Kaiser und die fortwährenden Vitt-
schristenan diesen,ferner daß sie jeglicheVerbindung mit Däne-
mark leugneten, wo doch gerade das Gegentheil der Fall sei,
und man hätte keineUrsache,das Unrechtzu nennen, was man
recht gethan habe. Man halte das in Stockholm für Unbe-
ständigkeit und es könnte dem Herzoge geschehen,daß er bei
einem etwaigen Frieden zwischendem Kaiser und den Schweden
ebensoausgeschlossenwürde, wie bei dem Frieden zu Lübeck.

Vom 1629') erhielt der Herzog Adolf Friedrich

ein Schreiben Gustav Adolfs, des Inhalts, daß er Alles
thuu wolle, was Gott zulassen werde, zur Restituierung des
fürstlichen Standes und Hauses seiner Vettern, — sowie
serner die Mittheilung aus der schwedischenReichskanzlei,daß
der König im nächstenFrühjahre seine Absicht, den Herzögen
durch eine Expedition zu helfen, ausführen werde. Sie sollten
ihin einstweilenden Weg bahnen, einige Orte in Meklenburg
einnehmen und besetzen,die Stände und die Bevölkerung mit
Güte oder Drohungen auf ihre Seite ziehen, die Gesinnung in
Hamburg und Lübeck erforschen, genaue Kundschaft von der
WallensteinschenArmee einziehenund dem Könige übermitteln,
fowie ihm ihren Rath für den günstigstenPlatz zum Einfall in
Meklenburg ertheilen. Auch dürften sie inskünftig in den
Schreiben an den Kaiser sichnicht mehr Unrechtgeben, als ihrer
Reputation zuträglichsei, sondern sollten das schwarz nennen,
was schwarzsei und die Sache nicht ärger machen,als siebereits
wäre. Im GeheimenerkundigtesichGustav Adolf danach, ob sie
etwa Geld und wie viel sie brauchten.

Der Herzog Adolf Friedrich berichtetedem Könige im De-
zember1629 durch seinenRath Moritz von der Marwitz von da¬
zwischenHamburg und LübeckgetroffenengeheimenEinigung^)
daß man, wenn er in Deutschlandangekommensei, dein Feinde
dieZufuhr abschneidenwerde,ferner, daß Pommern und Branden-
bürg nachBefreiung von den kaiserlichenTruppen seufzten. Sie
selbst, die Herzöge, seien von ganzem Herzen zum kräftigen
Handeln bereit, dürften aber, von allen Seiten von Aufpassern

') Lützow Iis, S. 244 f.
-) Lützow III, S. 246.
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umgeben, jetzt noch keinen entscheidendenSchritt unternehmen,
ehe der König nicht selbst im Lande sei; auch in Mecklenburg
werdedann erst etwas anzufangensein. Am 6./16. Januar 1630')
meldete dann AdolfFriedrich dem Könige, daß er Wismar und
Rostockfür die geeignetstenAngriffspunktehalte. Indessenverflog
dieser Kampfesmuthder Herzögebald. Trotz ihrer Versicherung,
daß siebereitseien, sichmit Waffengewaltihr Rechtzu verschaffen,
theiltenbeideHerzögein unbegreiflicherVerzagtheitund Schwäche
am 15./25. März^) demKönige mit, daß sie zu dem vom Kaiser
anberaumten Kurfürstentagenach Regensburg einen Abgesandten
schickenwürden, um nochmals den Versuchzu machen,aus sried-
lichemWege ihre Restitution zu erlangen.

Seiner am 1629 dem Herzoge Adolf Friedrich
gegebenenZusage gemäßeröffneteGustav Adolf im Sommer 1630
den Kampfgegen den Kaiser. Das rechtswidrigeVerfahren gegen
seine Vettern, die Herzöge von Meklenburg, die vom Kaiser den
Polen geleisteteKnegshülse, die Ernennung Wallensteins zum
General des baltischenMeeres, über welchesSchwedendie Ober-
Herrschastbeanspruchte,sowieendlichdie schmählicheZurückweisung
seiner Gesandtenseitens Wallensteins von den Friedensverhand-
luugen zu Lübeck,alle dieseKränkungenund Angriffe gaben ihm
sicherlichein Recht dazu, mit Waffengewalt gegen den Kaiser
vorzugehenund in die verworrenen deutschenVerhältnisseeinzu-
greifen. Das Ultimatum, das er an den Kaiser stellte, lautete3)
auf Räumung Nieder- und Obersachsens,Pommerns und der
Ostseehäfen,Wiedereinsetzungder Herzöge und Aufhebung des
Restitutionsedikts. Diese Bedingungen waren für den Kaiser
natürlicher Weise unannehmbar, und der König landete am

1630 mit 15000 Mann bei der Insel Rüden an der
4. Oft CVl»V»i

pommerschenKüstevor der Mündung der Peene. Am m ^uIt-4)
zeigte er dem Herzog Adols Friedrich seine vollzogeneLandung
an und forderte die protestantischenFürsten Deutschlands zur
Vereinigungund zumKampfegegenden Katholizismusauf. Aber
der Ruf verhallte zunächstwirkungslos, so sehnsüchtigauch der
König von Vielen herbeigesehntwar. Besonders die Kurfürsten
von Brandenburg und Sachsen hielten Norddeutschland durch

') Lützow III, S. 247.
2) Lützow III, S. 249.
8) Lützow III, S. v55.
4) Lützow III, S. 257.
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ihre zauderndeund schwankendePolitik von jeder entschlossenen
That zurück. Am 5./15. Oktober1G301)baten die Herzögeden
Kurfürstenvon Sachsen um Rath: sie hätten bisher nochnicht
Partei ergriffen, da sie den Entscheiddes RegensburgerTages
erst hätten abwarten wollen; man schienesie aber mit leeren
Hoffnungengernehinzuhalten,um sie zu zwingen,demSchweden
dieHand zu reichen,um dadurchdas Vorgehendes Kaisersgegen
sie gerechtfertigterscheinenzu lassen. Erregter schonklingt das
Memorinle'),das ihrRath HartwigvonPassowam 10./20.Januar
1631 für feine Verhandlungenmit dem Kurfürstenvon Sachsen
erhielt: Ihre Angelegenheitsei zwar von allen Kurfürstendem
Kaiser ans Herz gelegtworden, aber ihre Apologiehabe man
gewaltsamzu unterdrückenversucht. Sie hättensichdeshalb jetzt
an Schwedengewandt,um wenigstenswiederzu ihremEigenthum
zu gelaugen. Und zum Schlüsseerhielt Passow die Instruktion,
wenn der Kurfürst zu fernerer Geduld riethe, solleer ihm ent-
gegnen, daß nunmehr gar keinGrund zu „weitererpatientz"
vorhandensei. — Der Kurfürstvou Sachsenantwortetekühl, er
halte es für übereilt,daß sie nicht denAusgang des Kurfürsten-
tages abgewartet, sondern sich schonvorher allzuvielmit den
Schweden eingelassenhätten. Und wirklichließen sich dadurch
dieHerzögenochmalsbestimmen,ihrZaudernfortzusetzen.In Süd-
deutschlaudbegriffman diesesSchwankengar nicht. So berichtete
am 4./14. September 1630°) ihr Agent Jeremias Pistorius
von Burgdorf aus Regensburg,man glaube dort allgemein,die
Herzögeseien bei den Schweden,und dieserJrrthnm sei kaum
zu zerstören.

Indessen hatte Gustav Adolf nach verschiedenenschnellen
Erfolgen in Pommern die meklenburgifcheGrenze im äußersten
Nordostenüberschrittenund Ribnitz besetzt,von wo aus er am

l630 6) ein geharnischtesSchreibenan alle Mellen-

burger und ein besonderesan die Stadt Rostockrichtete, mit
der Aufforderung,den schmählichenAbfall von ihrem ange-
stammtenFürstenhausedadurchwiedergut zu machen,daß siedie
Waffenergriffenund diefremdenErobererund ihre Mitschuldigen
erschlügenoder ans demLandejagten. AlleindieWallensteinsche

1) Schweriner Archiv, Acta invas. host. Vol. X. (Korrespondenz

der Herzöge mit dem Kurfürsten von Sachsen.)

2) Schweriner Archiv, Acta invas. host. Vol. X. (Manualakten des

I. P. v. Burgdorf.)
s) Lützow III, S. 258.

4
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Herrschaftwar noch,besondersin den größerenStädten, zu stark,
da die Besatzungenvon Wismar uud Rostockseit der Uebergabe
an Wallensteinvon 1000 auf etwa 3000 Mann gebracht,die
Bürger dagegenentwaffnetworden waren. Der ersteAnsturm
Gustav Adolfs gegendie kaiserlichebezw.WallensteinscheMacht
in Meklenburgwar also gescheitert.Dagegen war es im Süd-
westendes Landes dem HerzogFranz' Carl von Sachsen-Lauen-
bürg gelungen/)die Orte Lauenburgund Boizenburgzubesetzen.
Doch war auch dieseUnternehmungnicht von dauerndemEr-
folge begleitet,da Franz Carl, von den meklenburgischenHerzögen
nur ganz ungenügendunterstützt,die gewonnenenPlätze wieder
aufgebenmußte. Er besetztedarauf Ratzeburg,das ihm aber
von Pappenheimwieder entrissenwurde, wobeier selbsti» dessen
Gefangenschaftgerieth. Die meklenburgischenHerzögeerklärten
zwar öfters ihren gutenWillen, sichthatsächlichdemKönigevon
Schwedenanzuschließen,mußten aber auchstets hinzufügen,es
mangele ihnen vollkommenan Geld und Werbeplätzen. Sie
schicktendeshalb am Z4./24. Dezember1630°) ihren Obersten
Wilhelmvon Calckum,genanntLohausen,den eigentlichenLeiter
und die Seele der späteren kriegerischenUnternehmungenin
Meklenburg,an König Christian IV. mit der Bitte um An-
Weisungeiues Werbeplatzes. Der König gab mehrfachaus-
weichendeAntworten. Am 1631 ertheilte er endlich
dem zäh unterhandelndenLohausenden Bescheid:man müsse
weitere Erfolge Gustav Adolfs sowie die Beschlüsseder zum
Februar vom Kurfürstenvon SachsennachLeipzigzusammen-
berufenen evangelischenFürsten abwarten. Einen Werbeplatz
aber könne er nicht geben, da seineLänder nicht im Stande
wären, 12000 Mann zu ernähren. Auchder HerzogvonHolstein-)
verwiesdie Herzögeam 1631zur Geduld. Diesenoch
schwebendenVerhandlungenwaren auchder Grund dafür, daß
die Herzögeden mehrfachenAufforderungenGustav Adolfs (im
Januar und Februar) zum Anschlussesnicht Folge leisteten,
sondern ausweichendantworteten und wieder den Mangel an
Sammelplätzenund Geld vorschützten.Da theilte am J)

1) Schulenburg, S. 119.
2) Schweriner Archiv, Acta invas. host. Vol. IX. (Sendung von

Lohausens an König Christian IV.)
) Lützow III, S. 262.

4) Schweriner Archiv, Akten des Herzogs Johann Albrecht, ent-
haltend dessen Korrespondenz mit Di-, Jakob Steinberg.
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1631 der schwedischeGeheim-Gescmdtein Hamburg, Dr. Jakob
Steinberg, der mit den Herzögenschonseit längerer Zeit in
Korrespondenzstand, dem HerzogeJohann Albrechtmit, Gustav
Adolf wolleihm nichtnur ohne ObligationdieWerbegelderfür
zweioder dreiFußregimentervorschießen,sondernihm"auchvon
seinen Truppen Reiterei und Fußvolk zur Verfügung stellen,
wünscheaber, mit demHerzogepersönlichzu verhandeln. Dieser
beschloß,da der Konventder protestantischenFürsten zu Leipzig
für ihre Sache völlig ergebnißlosverlaufenwar, dem Rufe des
KönigsFolge zu leistenund reisteauf einemschwedischenKriegs-
schiffenach Stettin, wo er am ^f^1) eintraf und von Stein-
berg die Weisungübermittelterhielt,sichsogleichzumKönigezu
verfügen, um mit diesemsich über die Allianzbedingungenzu
einigen. Gustav Adolf hatte indesfenim Januar zu Bärwalde
mit Frankreicheinen Subsidienvertragauf 400000 Thaler ab-
geschloffen,hatte dieMark BrandenburgvondenKaiserlichenge-
säubert und im April Frankfurt a. O. sowie Landsberga. W.
genommen,währendseineOffizierein Brandenburgund Mellen-
bürg die kleinerenLandstädtebesetzten.Der Herzog Johann
Albrechttraf den König am 4./14. Mai in Kölln an der Spree
und schloßmit ihm am 6./16. Mai zu Spandau einenBündniß-
vertrag ab. Danach wollteGustav Adolf sofort anordnen,daß
dem Herzogein Hamburg die Werbegelderfür drei Regimenter
Infanterie ausbezahltwürden. Der Herzogsollein des Königs
Namen werbenund Führer diesesHeeressein, stets aber unter
dem Oberkommandodes Königs stehen und den schwedischen
General AchatiusTott, dessenTruppen für Meyenburg aber
erstnachdemFalle Greifswaldsverfügbarseien,als militärischen
Beirath nebensichhaben. Johann AlbrechtüberließdieDurch-
sührung der Belagerung von Greifswald dem General Tott,
meldete am 12./22. Mai y von Greifenhagen(Pommern) aus
seinemBruder AdolfFriedrich,er sei auf der schleunigenHeim-
reise nach Lübeck,und bat ihn, den schwedischenGesandten
Salvius in Hamburg zu veranlassen,nunmehr die von Gustav
Adolf bewilligtenWerbegelderunverzüglichauszuzahlen.

Sofort nach dem Falle Greifswalds, der am 15./25.Juni

') Schweriner Archiv, Acta invas. liost. Vol. XIV. (Korrespondenz

zwischen den beiden Herzögen.) ,
!) So der Rittmeister Johann von Moltke daZ Städtchen Malchm.

(Lützow III, S. 264.)
3) Schweriner Archiv, Acta invas. host. Vol. XIV. (Korrespondenz

zwischen den beiden Herzögen.)
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erfolgte,erhieltTott vomKönigedenBefehl, mit seinenTruppen
in Meyenburg einzurücken.Er schickteseinenOberstenPauli')
voraus, der, wie ein Anonymus dem Herzog Johann Albrecht
mittheilte/)ohneWiderstandzu finden,Güstrowam 19./29.Juni
besetzte. Aber der Aufbruch der Herzögeverzögertesich, ver-
muthlichdurchden langsamenFortgangder Werbungen,nochfast
einenMonat. Am 17. 27. Juli brachenbeideendlichaus Lübeck
auf und jeder eilte zunächstnachseinerResidenz. AdolfFriedrich
mußte die seinigeerst mit Waffengewaltnehmen. Am 17./27.^)
Juli kamder Herzogbis Gadebusch,an denbeidenfolgendenTagen
marschierteer über LangenbruchgegenSchwerin,demer sichvom
Spielthun(Spielthor)her näherte. Am Schmiedethorkames zum
kurzenStraßenkampf,beidemauf beidenSeiten einigeLeutefielen.
Der Feindwurde ins Schloßzurückgeworfen,wo er sich— etwa
zweihundertMann stark — verschanzteund unter demKommando
der HauptleuteKelliund MilatzzehnTage lang hielt. Als jedoch
dieSchwedenvomOstorferBerge aus das Schloßmit Kanonenbe-

schössen,kapitulirtedieBesatzungam -^Augustund zog am folgen-

denTage, zum größtenAergerder herzoglichenTruppen, die auf
reicheBeute gerechnethatten, mit allenEhren ab. Die Mehrzahl
der Kaiserlichentrat sofort in das herzoglichebezw. schwedische
Heer ein, Kellimarschiertemit einemkleinenRest nach Dömitz,
MilatzwurdenachWismar geleitet. Während dieserzehntägigen
Belagerung des Schlossesbat HerzogAdolf Friedrich mehrfach
den General Tott um Truppen, besonders um Reiterei und
Geschütze.Jedoch gab Tott stets an, er könnenichts entbehren,
da er vomKönigestrengenBefehl erhaltenhabe, alleverfügbaren
Truppen zum königlichenHauptquartier zu schicken.Auch der
Herzog Johann Albrecht,der am 21./31. Juli'') still und ohne
jedes jubelndeGeprängein Güstrow eingezogenwar, klagtebitter
über Truppenmangel,der ihn daran hindere,sofort mit Aussicht
auf Erfolg gegenRostockvorzugehen.Es war aber nichtsgegen
den Willen des schwedischenGenerals zu thun. Schrieb doch
selbstGustavAdols,und zwar mit vollemRecht,aus demLager
bei Werben am ^AugustB)aU öen H^'-M Adolf Friedrich, er

') Schulenburg, S. 127.
2) Schweriner Archiv, Acta invas. host. Vol. XIV.
s) Schweriner Archiv, Acta invas. host, Vol. XIV (betreffend Er¬

oberung der Stadt Schwerin durch Herzog Adolf Friedrich, 1631).
4) Jahrbuch 35, S. 90.
6) Schweriner Archiv, Acta invas. host. Vol. XIV. (Eroberung der

Stadt Schwerin durch Herzog Adolf Friedrich, 1631.)
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werde einsehen,daß MeyenburgsHeil jetztnichtauf der Konser-
virung etlichermeklenburgischerQuartiere beruhe, sondern auf
der Stärke des königlichenHauptheeres;diesesaber bedürfesehr
der Ergänzung. Tilly sei von ihm gehörig abgewiesenund
wollesichnun mit allerMacht gegenMeklenburgwenden,werde
aber auch hier die ganzeKraft der schwedischenArmee spüren.
Er rieth dem Herzoge,alles Vieh und Getreide in festeOrte,
wie Plau, Malchin,Bötzowu. A. zu bringen,dann werdedem
im Rückenheftig bedrängten Feinde schonbald die Lust an
Meklenburgvergehen;er (derKönig)müsseaberdeshalbunbedingt
die Reiterei haben.

Zum Glückfür MeklenburgerfülltensichdieseBefürchtungen
Gustav Adolfs nicht!

Mit Tott hattendieHerzögewährenddieserZeit der Wieder-
eroberungdes Landes noch öfters im stillen zu kämpfen;sein
starrer Eigensinn, oft unterstütztdurch die strenoenWeisungen
GustavAdolfs, die er dann genau demWortlaute »achbefolgte,
ohnesichum die Veränderungder zeitlichenund sachlichenUm-
ständezu bekümmern,machteden Herzögenund ihrem General
Lohausenoft böseStunden. AuchfolgenderVorfall wirft grade
kein gutes Licht auf die Stellung der Parteien zu einander.
Am 4./14. Januar 16321) theilteAdolfFriedrich,der im könig-
lichenHauptquartier weilte, entrüstetseinemBruder mit, Tott
habe sie gewaltig beim Könige angeschwärztund man glaube
hier seinenLügen mehr, als den Betheuerungendes Herzogs.
Tott habenämlichdenmeklenburgischenOberstDietrichvonGortzsche
beimKönigeverklagt,er hättedieSchottennichtdurchdas eroberte
Rostockmarschierenlassenund diesedadurchgezwungen,bei der
Umgehungder Stadt bis an den Hals im Wasser zu waten.
Dazn habe Tott die Abschrifteines GortzscheschenSchreibens

gefügt,woraus hervorgehe,daß er diesesauf gemessenenBefehl

des HerzogsJohann Albrechtgethan habe. Der Königsei sehr
erbittert, habe ihm, dem HerzogeAdolf Friedrich, allerstrengste
Bestrafung Gortzfchesanbefohlenund sei kaum zu beruhigen;
Johann Älbrechtund OberstGortzschemöchtensofortwahrheits-
getreueBerichteüberdieseAngelegenheiteinsenden._ Der Ausgang
dieserunangenehmenSache ist aus den Aktennichtzu ersehen,
scheintaber, wenn man das spätere Verhalten Gustav Adolfs

i) Schweriner Archiv, Akten, betreffend die schwedischen Hülfs-

truppen, 1631—33.
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benHerzögengegenüberin Erwägungzieht,für Tott nicht gerade
günstiggewesenzu sein.

Ende August endlichwar die Truppenmachtwieder stark
genug, um zum Angriffe gegenRostock,das nach Ermordung
des Oberstenvon Hatzfeld(am 1631) vom General
von Virmont und WallensteiusStatthalter und NeffenBerthold
von Wallensteinvertheidigtwurde, vorgehenzu können. Herzog
Johann Albrecht,der vor Rostockdas Oberkommandoführte,
meldeteam ^VjftembeV1)seinemBruder die durch Beschießung
sowie durch Meuterei der Besatzung erfolgte Einnahme der
WarnemünderSchanze. Resiguirt fügte er hinzu: er habe sie
nur mit schwedischenTruppen besetzt,da der König es dochver-
lange, überhaupt sich die Verfügung über Meklenburgvorbe-
halten werde.

Am 8.September̂rieb Lohausen2)an den Herzog Adolf
Friedrich,er sollemöglichstbald kommen,daRostockbinnenkurzem
fallen werde und dochbeidenHerzögengemeinsamzuständigsei.
Die Besatzungscheinenicht mehr sehr kampfesfreudigzu sein,
man habe vor kurzeman Virmouts Hause folgendenDrohreim
gelesen:

„Pumpernickelwil nit mehr dantzen,
RostockerSoldat nit mehr schantzen,
Virmoudtbeheltallein das geldt,
Der zieheauch allein zu feldt."

Am selbenTage bat auchTott deu HerzogAdolfFriedrich
um seine Gegenwart vor Rostocksowie um Ueberlassungdes
nachDömitzbestimmtenRegimentsDnmenys, da sie vor Rostock
etwas schwachseien. Am 2./12. Septembers meldeteihm der
HerzogseinedemnächstigeAnkunftim Feldlager an; die andere
Bitte abermüffeer ihmabschlagen,da diesesRegimentBoizenburg
und Lauenburgbesetzensolle. Was er sonst noch an Truppen
habe, sei zur Beobachtungund Straßensperrung gegenWismar
und Döniitzunbedingtnöthig.

Roch im Verlaufedes September begabsichAdolfFriedrich
in das Feldlager vor Rostockund ließ denMajor Elias Arcischoff
von Arcischoffskyin Schwerin als Kommandantenzurück. Am

') Schweriner Archiv, Acta invas. host. Vol. XIV. (Eroberung der
Warnemünder Schanze, 1631.)

s) Schweriner Archiv, Acta invas. host. Vol. XIV (betreffend Be¬
lagerung und Eroberung Rostocks, 1631).
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17./27. d. Mts.i) forderte er den General von Virmont zur Er-
gebung auf, was dieser am folgendenTage mit der Begründung
ablehnte, er wolle warten, bis er weiteres von der kaiserlichen
Armee wisse. Nachdem er jedoch sichere Nachricht von der
schwerenNiederlageTillys bei Leipzig erhalten hatte, erklärte er
sichzur Kapitulation bereit. Sie wurde am 4./14. Oktober auf
folgende Bedingungen hin abgeschlossen:^)Virmont und seine
Truppen erhielten freien Abzug mit allen kriegerischenEhren
nach irgend einer kaiserlichenGarnison der Wesergegend,die Ge-
fangenen fällten ausgetauschtwerden, die Festungswerkeunverletzt
bleiben. Auch sollte dieser Vertrag der Besatzung von Wismar
mitgetheilt werden, um sie zu einem gleichenzu veranlassen.
Leben und Habe des Statthalters Berthold von Wallenstein,
Gebhard von Moltkes und des Kanzlers von Eltz blieben uu-
angetastet, auch erhielten die WallensteinschenBeamten freien
Abzug. Dagegen wurde, was von WallensteinsPrivatbesitznoch
da war, von den Herzögenmit Beschlagbelegt, da er auch ihnen
so vielesgeraubt habe. Die BürgerschaftmußtesämmtlicheFeuer-
wafsen abgeben,blieb aber von Plünderung verschont.

Am 6./16. OktoberrückteVirmont ab, am selbenTage zogen
die Herzöge in Rostock ein. Doch schon am 11./21. d. Mts.
brachen die Truppen gegen Wismar auf, das dem Kommando
des OberstenGramm (Gramb), eines, ivie es scheint,verwegenen
Haudegens, unterstand. Er hatte die Stadt und die in der
Wismarschen Bucht liegendeInsel Walfisch stark befestigt uud
iu aller Eile ausreichendverproviantirt, und blicktedem Angriffe
der Herzögeund der Schwedenin Ruhe entgegen. Geschicktund
kraftvollvertheidigteer sich,sah aber schließlichdochein, daß er
ohne Unterstützungsich nicht mehr lange würde halten können,
zumal der schwedischeAdmiral ErichRyning ihm zur See jegliche
Zufuhr von Truppen und Lebensmittelnabschnitt. Er eröffnete
daher die Kapitulationsverhandlungenund bat, ihn einenOffizier
an den General von Tieffenbachabschickenzu lassen, um sich
Sicherheit über die Wirkung der Schlacht bei Leipzig und Rath
für seine Lage zu holeu.

'
Dieses Verlangen wurde ihm am

16./26. Novemberbewilligt und zugleichein Waffenstillstandauf
vier Wochenabgeschlossen.

Während desselbenzog ein größerer^)Theil der schwedischen

*) Schweriner Archiv, Acta invas. host. Vol. XIV (betreffend Be¬
lagerung und Eroberung Rostocks, 1631).

2) Schweriner Archiv, Acta invas. host. Vol. XIV (betreffend Be¬
lagerung und Eroberung von Wismar, 1631/32).
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Belagerungstruppen ab, um die Kaiserlichenaus dem Erzstifte
Bremen zu verjagen. Auch Lohausen verließ mit 200 Mann
das Lager vor Wismar, um die Festung Dömitz/) die bisher
nur scharf beobachtetwar, nun ernstlichzu belagern. Der dort
kommandirendeOberstleutnantStraube erkanntebald, daß er sich
mit seinen zweihundert Mann ohne jede Aussicht ans Entsatz
nicht gut vertheidigen könnte und ein weiterer Widerstand
zweckloswäre; er kapitulierteund zog am 19./29. Dezembernach
der Wesergegendhin ab.

In denselbenTagen kam auchGramms Bote vom General
Tieffenbachzurück; der Erfolg seiner Nachricht war, daß die
KapitulationWismars^) am 7./17. Januar 1632 vollzogenwurde.
Schwedischerseitsunterzeichnetensie Achatius von Tott und
Wilhelm von Lohausen. Danach erhielten die Besatzungenvon
Wismar und des Walsischs,zusammenetwa 3200 Mann, freien
Abzug mit allen kriegerischenEhren; dagegen wurden die unter
Jacques de Febure im Hasen liegendenkaiserlich-spanischenSchiffe
nicht freigegeben. Bei dem Abzügeverging sichGramm schwer
gegen die Kapitulationsbedingungen, indem er mehr Geschütze
und Munition mitnahm, als ihm erlaubt war; auch ließ er einen
schwedischenOffizier, der einige der Kaiserlichenzum Ueberlaufeu
verführen wollte, niederschießen. Auf die Kunde hiervon befahl
Tott den Abziehendennachzusetzen. Gramm wurde gefangen
genommen und nach Greifswald in scharfe Haft geschickt,der
größte Theil seiner Leute trat sofort in schwedischeDienste, der
Rest marschiertenachSchlesienab. ErichRyning wurde trotz der
Bemühungen der Herzöge, die Lohausen zum Kommandanten
in Wismar haben wollten, Gouverneur dieser Stadt, die ebenso
wie Zoll und Schanze vor Warnemünde von Gustav Adolf für
sichmit Beschlagbelegt wurde.

Meklenbnrg war nun völlig von den Feinden gesäubertund
die Herzögewaren wieder, soweit die Schweden dies zuließen,
die Herren des Landes. Aber sie hatten in der Zeit ihres
Exils nichts vergessenund — nichts gelernt. ^Sie begingen,als
sie sichin ihrem Lande wieder sicherfühlten, Fehler über Fehler.
Sie reizten die Stände durch beleidigendeReden, warfen ihnen
Allen Treulosigkeit und Verrath an ihren Landesherren vor.

1) Schweriner Archiv, Acta invas. host. Vol. XIV (betreffend Be¬
lagerung und Eroberung von Dömitz, 1631).

2) Schweriner Archiv, Acta invas. host. Vol. XIV. (Belagerung
und Eroberung von Wismar 1631/32.)
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Und als die Stände ') diese ungerechtenBeschuldigungenempört
und unwillig zurückwiesenund Angabe der Namen verlangten,
erklärten die Herzöge ausweichend,die Schuldigen würden ihrer
Strafe nicht entgehen. Jeder, der Wallensteinirgendwiegedient

hatte, galt den Herzögen als Hochverräther, gleichgültig, aus

welchenGründen er ein Amt von dem Eroberer angenommen

hatte. Hans Heinrich von der Lühe, Ulrich von Pentz, Otto

von Preen, Gebhardvon Moltke, Balthasar von Moltke, Albrecht

Dietrich von Plessen und viele andere bürgerlicheMeklenburger,

die theils freiwillig im Interesse ihres Heimathlandes,theils ge-

zwungen Wallensteins Dienste genommen hatten, wurden ge-

fänglich eingezogen,auf das peinlichstebefragt, oft über die
kleinlichstenund unbedeutendstenDinge wochenlangverhört, zum
Theil auch ihrer Güter beraubt und des Landes verwiesen. Noch
schlimmererging es einigen WallensteinschenBeamten, die nicht
Meklenburgerwaren. So wurde der Regent HeinrichKustoß/)
der von einer schwedischenPartei im Juli 1630 gefangen und
von Gustav Adolf den Herzögen „geschenkt"worden war, vor-
läufig in Greifswald, dann in Rostock und später in Güstrow
eingekerkert.Die Herzögeließen ihn bis auf die Einzelheitennach
allen Vorgängen während Wallensteins Regierung und nach
allen dabei betheiligtenPersonen verhören, wobei sie ihn be-
sonders mit Hans Heinrichvon der Lühe und Ulrich von Pentz
konfrontierten,um anch dieseihrer Schuld zu überführen. Trotz
zahlreicherfür ihn eingelaufenerJntercefsionen und obwohl er

sofort die Summe von 12400 Thaler als Ranzion auf ein

LübeckerKaufhaus anwies und zur Verfügung stellte, wurde er

doch etwa drei Jahre lang gefangen gehalten, bis er schließlich,

nachdemnichts Neues mehr von ihm zu erfahren war, gegen

Erlegung der Ranzion des Landes verwiesenwurde/)

Giuge» die Herzöge hier, von persönlicherRachsucht ge-

trieben, zu scharf vor, so vernichtetensie andrerseits durch allzu

große Schwäche, was der fremde Usurpator Ersprießliches in
Meklenburg gestiftet hatte. Wir haben schon gesehen, daß

') Spalding II, S. 221,
2) Schweriner Archiv, Nutersuchuugsakteu gegen den Kammer-

regeuteu Heinrich Knstoß und Konsorten.

3) Er begab sich sofort wieder in Wallensteins Dienste und wurde

von diesem 1633 als Generalkommissar in die Fürstenthümer Groß-

Glognu und Sagan geschickt. (Arthur Heinrich, Walleusteiu als Herzog

von Sagau. S. 96.)
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Wallensteins Postordnung sowie seine Armenversorgung bald
nach dem Untergange seiner Herrschaft spurlos verschwanden.
Andererseits begannen die von Wallenstein niedergedrückten
Stände den Herzögen gegenüber wieder ihr Haupt zu erheben
und das in Zeiten der Noth und Verschuldungder Landesherren
ertrotzte Recht der Steuerbewilligung zurück zu verlangen.
Wallensteinwar der Mann dazu, ein geregeltesSteuerwesen im
Lande einzuführen, er brach die Stände, wenn sie sich nicht
beugten, —- unter der Herzöge Regiment fing sofort nach der
Wiedereroberungdes Landes von neuem der alte und widrige
Streit um die Veranlagung und Höhe der Steuern an, in dessen
Verlause natürlich dann au Landessteuern garnichts oder nur
wenig und das nochsehr unregelmäßig einkam.

Auch die Rechtspflegemachteeinen schlimmenSchritt rück-
wärts. Sofort nachdem Einzüge der Herzöge hörte der geregelte
Jnstanzenzug der WallensteinschenZeit aus^) und bald war alles

wieder im alten Schlendrian. Noch 1632 rieth der schwedische
Gesandte Salvius den Herzögen,das Privilegium de plane non
appellando sich zu erhalten und nicht den Ständen preiszugeben.

Aber bei der am 6./16. Dezember1633 zu Güstrow vollzogenen
Huldigung wurde es gar nicht besonders erwähnt. Es hieß
einfach: der ganze Prozeß gegen die Herzöge sei ungerechtge-
wesen, alles was damit zusammenhingeund daraus gefolgt sei,

sei als unrechtmäßig zu vertilgen und wieder in den vorigen
rechtmäßigenZustand zu bringen. Das Gesuchder Ritterschaft

um Wiederbestellungdes alten Land- und Hofgerichts wurde

bewilligt. Am 18./28. Dezember 1634 befahlen die Herzöge,

die Prozesse, die noch lei dem ehemaligen Walleusteiuschen
Appellationsgerichtanhängig gewesen und auf sie überkommen

wären, an Juristenfakultäten zur Einholung eines unanfechtbaren

llrtheils zu verschicken. Später allerdings bereute man diesen

reaktionären Schritt: bereits am ^^vember 1651 erwarben die

HerzögeAdolf Friedrich und Gustav Adolf ein neuesPrivilegium
de non appellando für Angelegenheiten bis zur Werthhöhe

von 2000 Gulden, und dabei blieb es bis zum Frieden zu
Tefchen (1779), iu dem die meklenburgifchenHerzöge gegen
Verzicht auf ihre Erbansprüche an die LandgrasschastLeuchten-
berg vom Kaiser das volle Privilegium de non appellando
zugesagt erhielten. Jedoch zog sich die endgültige Regelung

i) Jahrbuch 86, S. 12 f.
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dieser Sache in Folge des heftigen Widerstandes der Stände
noch fast drei Dezennien hin und fand durch den Untergang
des Reiches und seines Gerichts im Jahre 1806 von felbst ihre
Erledigung. Erst im Jahre 1818 wurde das meklenburgische
Ober-Appellationsgerichtbegründetund dadurch ein Rechtszustand
geschaffen,den man vor nahezu 200 Jahren wissentlichsich

hatte entziehenlassen.
Auch die segensreichsteSchöpfungWallensteins,die Kammer

mit ihrer Sonderstellungals Kollegium,verschwand')vollkommen

durch die von den Herzögen gegen die WallensteinschenEin-
richtungensystematischdurchgeführteReaktion. Erst 1653 bestellte

der Herzog Adolf Friedrich wieder einige Kammerräthe und
ernannte Valentin von Lützow zum Kammerdirektor,um „das
seit einiger Zeit in Konsusiongerathene Kammerwesenwieder in
Richtigkeitzu bringen". Allein das vollständigeund gesonderte
Kammerkollegiumerscheinterst wieder gegenEnde des 17. Jahr-
Hunderts unter dem Herzoge ChristianI. Ludwig.

So ging die kurze Fremdherrschaft dahin, ohne irgendwie
äußerliche sichtbare Spuren zu hinterlassen. Die Regieruugs-
und VerwaltungsmaßnahmenWallensteinshätten bei ihrer einheit-
lichen straffen Form sicherlicheinen günstigen Einfluß auf die
EntwicklungMeyenburgs ausgeübt, und es liegt eine grausame
Schicksals-Jroniein der Thatsache,daß die so segensreichenEin-
richtuugendes verhaßtenFeindesvon den demLandeangestammten
Fürsten in blindemUebereifervon Grund aus vernichtetwurden.

Ein Gutes jedoch hat die Herrschaft Wallensteins für
Meklenburgim Gefolge gehabt, was auchdie grimmigsteReaktion
der Herzögenicht beseitigenkonnte: sie hat dem Lande sast zwei
Jahre hindurchRuhe vor den verheerendenStürmen des Krieges
gegeben, Dochessolltenur einkurzesAusathmengewesensein.Denn
bald schounachder Wiedereroberungdurch die Herzögeund nach
demTode des KönigsGustavAdolfwurdeMeklenburgvieleJahre
hindurch der Schauplatzder gräßlichstenVerwüstungen, und am
schlimmstendabei trieben es die beim Prager Frieden im Stich
gelassenenehemaligenVerbündeten der Fürsten, die Schweden,
— die Befreier von dem Joche Wallensteins.

') Jahrbuch 13, S. 202.
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Hebenslauf.

Ich,KarlOttoGrotesend,bingeborenzuBreslauam7.August
1873 als Sohn des damaligen Archiv-Sekretärs Dr. Hermann
Grotefend, evangelischerConfession. Ich besuchtedas städtische
Gymnasium zu Frankfurt a. M., dann das Gymnasium
Fridericianum zu Schwerin i. M. Nach der am 13. März 1893
bestandenen Reifeprüfung studierte ich von Ostern 1893 bis
Herbst 1894 in Breslau, dann bis Herbst 1895 in Marburg,
darauf bis Ostern 1896 in Breslau, schließlichbis zu meiner
Exmatrikulation am 11. Februar 1897 wieder in Marburg Ge-
schichte, Deutsch und historische Hülsswissenschasten. Am
1. Dezember1897 bestand ich die Staatsprüfung für Archiv¬
aspiranten. Bis zum 1. September 1898 arbeitete ich in Gießen
an den Regesten der Mainzer Erzbisthumsurkunden, genügte
bis Herbst 1899 meiner militärischen Dienstpflicht und war
darauf bis zum 20. April 1901 im Königl. Staatsarchive zu
Marburg bei der Ordnung des Fürstlich WaldeckschenArchives
beschäftigt. Das Examen rigorosum bestand ich am 25. April
1901. Während meiner Studienzeit besuchte ich Vorlesungen
und Uebungen bei den Herren Professorenund Dozenten Caro,
Dahn, von Drach, Grünhagen, Kaufmann, Kehr, Könnecke,
Leonhard, Rand«, Partfch, von der Ropp, Schott, Schröder,
Sombart, Tangl, Vogt.

Herrn Profeffor Dr. Freiherrn von der Ropp spreche ich
für die Theilnahme, die er der Abfassung der vorliegenden
Arbeit gewidmethat, meinen bestenDank aus.
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dieser Sache in Folge des heftigenWiderstandesder <

noch fast drei Dezennienhin und fand durch den Unt
des Reichesund seinesGerichtsim Jahre 1806 von selk
Erledigung. Erst im Jahre 1818 wurde das meklenbr
Ober-Appellationsgerichtbegründetund dadurcheinRechts
geschaffen,den mau vor nahezu 200 Jahren wifsentli
hatte entziehenlassen.

Auchdie segensreichsteSchöpfungWallensteins,dieK
mit ihrer Sonderstellungals Kollegium,verschwand')voll!
durch die von den Herzögen gegen die Wallensteinsche
richtungensystematischdurchgeführteReaktion. Erst 1653
der Herzog Adolf Friedrich wieder einige Kammerrät
ernannte Valentin von Lützowzum Kammerdirektor,m
seit einigerZeit in KonfusiongeratheneKammerwesenwi
Richtigkeitzu bringen". Allein das vollständigeund ges
Kammerkollegiumerscheinterst wiedergegenEnde des 17
Hundertsunter dem HerzogeChristianI. Ludwig.

So ging die kurzeFremdherrschaftdahin, ohne ir<
äußerlichesichtbareSpuren zu hinterlassen. Die Regi
und VerwaltungsmaßnahmenWallensteinshättenbeiihrer
lichenstraffenForm sicherlicheinen günstigenEinfluß
EntwicklungMeklenburgsausgeübt, und es liegt eine gl
Schicksals-Jroniein der Thatsache,daß die so segensreich
richtungendesverhaßtenFeindesvon dendemLandeaugesb
Fürsten in blindemUebereifervon Grund aus vernichteti

Ein Gutes jedoch hat die Herrschaft Wallenstei
Meyenburgim Gefolgegehabt,was auchdie grimmigste9
der Herzögenichtbeseitigenkonnte:sie hat dem Lande sc.
Jahre hindurchRuhe vor den verheerendenStürmen des
gegeben.Dochessolltenur einkurzesAnsathmengewesensein
bald schonnachder WiedereroberungdurchdieHerzögew
demTodedes KönigsGustavAdolfwurdeMeklenbnrgviel
hindurchder Schauplatzder gräßlichstenVerwüstungen,i
schlimmstendabei trieben es die beim Prager Frieden in
gelassenenehemaligenVerbündetender Fürsten, die Sd|»_
— die Befreier von dem Joche Wallensteins.

l) Jahrbuch 13, S. 202.
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